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i Nl ei t 11Ng.

§. 1-

ie Besorgung der gerichtlichen Leichenschauen , weil davon der richterliche Urtheils-

sMch über Ehre , Freiheit , EiZMMmr MV ^ ê Eder Beklagten und Jnquisr 'terr größten-

th 'eils abhangt , macht einen der wichtigsten Gegenstände der Geschäfte des öffentlich auf¬

gestellten Medicinal - Personals aus.

§ - 2.

Es sind demnach auf denr platten Lande die Kreisärzte und - Kreiswunbärzte , in

den Städten die S .tadtphysici , oder die MagisM Sanktatis und die Stadtwundärzte ^

die sämmtlich schon bey ihrer Anstellung den gewöhnlichen Diensteid zu leisten verhalten

werden , der Regel nach diejenigen , welche die gerichtlichen Leichenschauen (Obductionen)

zu besorgen haben ; und nur dann , wenn sie Krankheitshalber oder irgend eines andern

legalen Hindernisses wegen dabey zu erscheinen nicht im Stande wären , oder wenn Ge¬

fahr am Verzüge haftet , ist an ihrer Statt ein anderer graduirter Arzt , oder aprobirter

Wundarzt , die in der Gegend als geschickte und zuverläßige Männer bekannt sind , durch
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Anordnung der Obrigkeit Zu substiturren , wo aber "diese Substituirten für einen jeden ein-

zclnen solchen Act die Eidespflicht besonders zu leisten haben.

Z. 3.
Die gerichtliche Leichenschau ist aber m allen jenen Fällen nothwendig : lch Wo

Jemand in längerer oderL ^ zerer Zeit nach einer voraus erlittenen mechanischen Gewalt¬

tätigkeit durch Stoßen , Hauen , Schlagen , mit stumpfen oder scharfen , schneidenden und

stechenden Werkzeugen , durch Fallen von einer beträchtlichen Höhe u . s. w . gestorben wäre.

ch>) Bey wirklichen Vergiftungsfällen , oder auch nur wenn Jemand nach dem Genüsse ir¬

gend einer verdächtigen Speise , eines Getränkes , einer Arzeney u. d. gl . unter plötz¬

lich darauf erfolgten , heftigen , auf die Vermuthung einer Vergiftung hindeutenden Zufäl¬

len stirbt , e ) Wenn auch auf den bloß äußerlichen Gebrauch von Salben , Bädern,

Waschwasser , Haarpuder , u . d . gl . die in der Absicht , entweder um Hautausschräge,

oder um Läuse und anderes Ungeziefer zu vetreiben , ohne Verordnung eines Arzney -Vcr-

ständigen gebraucht wurden , der Tod unter den oben genannten Zufällen erfolgt . 6 ) Bey

Lrwürgterr , Erhängten , Erdrückten , Ertrunkenen , Erstickten , e ) Bey plötzlich verstorbe¬

nen , vorhin ganz gesunden Personen , wo die Ursache des Todes nicht bekannt ist . 5) Bey

in Wohnungen , auf freyer Gasse , auf wegsamcn und unwegsamen Orten , todtgefundenerr

.bekannten und unbekannten Personen . Z ) Bey allen todtgefundenen neugebornen Kin¬

dern ohne Unterschied , k ) Bey jenen todten neugebornen Kindern , wo der Verdacht einer

gewaltsamen Fruchtabtreibung , oder einer gewaltsamen tödtlkchen Handanlegung obwal¬

tet . i ) Endlich auch bey Verstorbenen , die unter der Behandlung von Quacksalber » und

Afterärzten starben , oder wo über die Unzweckmäßigkeit der ' vorausgegangenen ärztlichen

Behandlung eine Klage vor Gericht angebracht worden wäre ; und überhaupt außerdem

noch in allen fjenen Fällen , in welchen irgend eine Gerichtsbehörde eine gerichtliche Leichen¬

schau anzuordnen für nöthkg finden wird.

§» 4-
Um aber die individuellen Fälle , in welchen eine gerichtliche Leichenschau noch-

wendig ist , sogleich zur Kenntniß der Obrigkeit zu bringen , so soll ein jeder Arzt und ein

jeder Wundarzt , der öffentlich Angestellte sowohl , als auch der Privat - Practicirende , die

unerläßliche Pflicht auf sich haben , alle ihm bekannt gewordene Verwundungen und andere

Verletzungen von einiger Wichtigkeit , aus die der Tod erfolgte , ferner alle Todesfälle , w»



! er LZ erdacht e-uer zgallig ?» oder vorsetzstchen Verglftu -ng eKttutt - daua was immer für

xi^c andere schon bekannte oder nur vermutete gewaltsame Todekart , sobald als möglich

der nächsten Vorgesetzten obrigkeitlichen Behörde , in den Städten und Märkten den Magi¬

straten , auf dem Lande den Dominien oder den Kreisämtcrn , schriftlich oder mündlich an-

zuze -gen , damit diese sodann nach ihrem angemessenen Wirkungskreise das Nothige zurge-

nauen gerichtlichen Leichenschau verfügen können.

§. 6.
In solchen Fällen , wo (§ . 3 .) eine gerichtliche Leichenschau Statt finden muß , ist

cs weder dem Arzte noch Wundarzte , welche den Verstorbenen in seinen letzten Lebens¬

lagen behandelten , noch sonst Jemand andern unter der strengsten Achndung erlaubt , irgend

eine anatomische oder andere Untersuchung , wodurch die späterhin eintretende gerichtliche

Leichenschau entweder ganz , oder nur zum Theile vereitelt , oder wenigstens doch unzuver-

läßig gemacht werden könnte , vorzunehmen z sondern sie sind verbunden , so viel eS von ihnen

abhängt , dafür zu sorgen , daß der Leichnam als Gegenstand der Untersuchung so unberührt

und unverändert , als es nur immer möglich ist , gelassen , und wenn es anders seyn kann,

^gar nicht von der Stelle und aus der Lage , in der er verschied , oder in welcher er tod

gefunden wurde , gebracht oder übertragen werde . Noch weniger aber wird es ungeahndet

laeiben , wenn em Leichnam , der nach ( H. 3 und cs») zu einer gerichtlichen Leichenschau geeig¬

net ist , bevor noch dlestlbe v̂orgenommen worden , wohl gar für beerdigungsfähig erklärt,
oder schon wirklich begraben worbwirnvÄ-r-i-.

§- 6.

Eine Ausnahme von diesem ( §. 5 .) angegebenen Verfahren muß jedoch in jenen

Fallen gemacht werden : a ) wo man von dem wirklichen Tod eines gewaltsamen oder zu¬

fällig Verunglückten noch nicht hinlänglich überzeugt ist , sondern wo t̂m Gegentheile viel¬

mehr die Vermuthung eintritt , daß er sich nur in drm Zustande des Scheintodes befinden

könne , wie z. B . bey Erwürgten , Erhängten , Ertrunkenen , Erstickten , vom Blitze und Schlag¬

fluß Gerührten , u . d. gl . d ) Bey , in der zweyten Hälfte der Schwangerschaft verbliche¬

nen Weibspersonen » Im ersten Falle muffen alle Versuche zur etwa noch möglichen LebenS-

rettung , die die Herkunft als in der Theorie und Erfahrung bewährt darbiethet , ungesäumt,

eifrig und lange genug vorgenommen werden , wenn gleich die in der Folge vorzunehmen¬

de gerichtliche Leichenschau dadurch erschwert würde ., Im zweyten Falle aber muß , de»
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bereits bestehenden Gesetzen gemäß , der Kaiserschnitt mit aller bey noch wirklich Lebenden

nothwendigen Vorsicht und Behutsamkeit kunstmäßig gemacht werden , um wenn es mög¬

lich wäre , die Frucht noch zu retten , odcr bey christlichen Glaubensgenossen sie wenigstens

doch noch lebend anzutreffen , und taufen zu können»

7-

Eine jede gerichtliche Leichenschau darf aber nur unter folgenden Bedingnissen vor-

genommen werden : 3 ) Vor Allem muß an die untersuchenden Medicinalpersonen ein schrift¬

licher und ämtlicher Auftrag von Seite derjenigen obrigkeitlichen Behörde erlassen werden,

unter deren unmittelbaren Leitung entweder der requirirte Arzt und Wundarzt stehen, oder

unter deren Gerichtsbarkeit der die Untersuchung veranlassende Gegenstand gehöret . Die¬

ser Auftrag soll ( laden zu untersuchenden Gegenstand , den Ort wo , die Zeit , wann die Un¬

tersuchung vorzunehmen ist , so wie die Benennung der Gcrichtspersonen , in derer Gegen¬

wart , und der Medicinalpersonen , von denen die Untersuchung vorgenommen wird , aus¬

drücklich enthalten . 0 ) Jede gerichtliche Leichenschau muß wenigstens von einem der im § . 2,

benannten Kunstverständigen vorgenommen werden , wenn es jedoch ohne bedenklichen Ver¬

zug geschehen kann , sind deren zwey beyzuziehen.

§. 6 .

Die gerichtliche Leichenschau muß mit voller Muße , mit aller möglichen Freyheit

zu handeln von Seite der zu untersuchenden Personen , an einem dazu tauglichen , lichten

und hinlänglich geräumigen Orte , ordentlich , sorgfältig und ^ gEu a^ ^stE - u^ rden ; man

hat dabey auf die Aufklärung aller Fragepuncte , welche von Seite des Gerichts gestellt

wurden , und aus die es bey dem Gegenstände der Untersuchung eigentlich anlömmt , vor¬

züglich Rücksicht zu nehmen ; cs darf nichts außer Acht gelassen werden , was auch nur mög¬

licher Wetft ^ auf eine entfernte Art zur Aufhellung des vorliegenden Factums beytragen,

oder Zur Vermeidung der Ausflüchte und Einwendungen dagegen Mitwirken kann.

§. 9.

Die bey gerichtlich medicinischen Leichenschauen gegenwärtigen obrigkeitlichen , odep

sonst Vertrauen verdienenden Personen , sind die eigentlichen legalen Zeugen dcy dem ganzen

Unketfuchungsacte . Sie haben darauf zu sehen , daß nichts gegen die gesetzliche Form un¬

ternommen werde , und überhaupt keine Übereilungen oder andere Unordnungen verfal¬

len , wodurch die Glaubwürdigkeit des Untersuchungsberichtes in Zweifel gezogen
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werden könnte « Eine Genchtspersvn soll während der Untersuchung ein ordentliches und

genaues Gestionsprotokoll über alles daS , was bey diesem Acte , und wie es geschah , füh¬

ren ; in demselben muß alles Wissens - und Aufzekchnenswürdige , was hier vorkam , und so

wie cs entdeckt wurde , ausgezeichnet werden « Dieses SectionsprotoIoll ist jedes Mahl nach

vollendeter gerichtlichen Leichenschau im Zusammenhänge vorzulesen , und von allen gegen¬

wärtigen , zu diesem gerichtlichen Acte gehörigen Personen zu unterzeichnen . Es dient gleich¬

sam zur Controlle des von dem obducirenden Arzte und Wundakzte abzugebenden Fundschcws,

wenigstens in Hinsicht des historischen Thekls desselben.

§ . 10.

Das Geschäft des Arztes bey gerichtlichen Leichenschauen besteht darin : daß er

die ganze Untersuchung in medi -cmischer Hinsicht ordnet und leitet , und während derselben

sein eigenes Protokoll füßrt Z das heißt , er muß alle bey der Leichenschau vorkommenden,

das Factum aufklärenden Umstände und Erscheinungen in der Ordnung , wie sie ihm aüf-

stoßcn , sogleich genau auszeichncn ; er darf sich deßwegcn durchaus nicht auf sein Gedächt-

niß verlassen , und vielleicht erst zu Hause die gemachten Beobachtungen aufzeichnen wollen.

Ist der Arzt bey der Section selbst beschäftiget , so hat er einem Andern , der dieses Pro¬

tokoll Zu führen übernimmt , das Nöthige zu dictircn . Es ist demnach dem gegenwärtigen

gerichtlichen Arzte nicht nur allein der gerichtliche Wundarzt , sondern cuuch was immer für

ein anderes zur Untersuchung mit gezogenes Individuum des Medicinalpersonals in so fern

untergeordnet , als seine Prävalenz an wissenschaftlicher Bildung ihn schon der Natur

der Sache nach dazu berechtiget , indem " man bey 'lhm die meisten dazu erforderlichen Kennt¬

nisse und Geschicklichkeiten mit gutem Grunde voraußsetzen kann.

8- i-.
Der gerichtliche Wundarzt hat dkeHerbeyschaffung der nothkgen SecLionswerkzeu-

ge in gutem brauchbaren Stande zu besorgen , die Section se7M vorzunchmen , den

Leichnam nach der Section wieder in Ordnung zu bringen , sich über das ärztliche Gutach¬

ten oder den Fundschein gemeinschaftlich mit dem allenfalls noch gegenwärtigen Arzte oder

Wundarzte zu besprechen , solches sodann abzufassen und zu unterfertigen . In dem Falle

jedoch , wo er sich hierüber mit dem Arzte nicht vereinigen könnte , muß er seine abweichende

Meinung mit den gelMkgenGründen , welche Ihn dazu bewogen haben , unterstützt , dem Ge-
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eichte entweder besonders vorlegen, oder dieselbe am Schluffe des ärztlichen Gutachtens
ßhrlftlich beysetzen-

§. 12.
Hat der Verletzte eine Zeit lang nach der Verletzung gelebt, und ist er während

derselben bis zu seinem erfolgten Tode von einem Arzte oder Wundärzte, oder von beyden
behandelt worden, so sollen sie entweder beyde, oder wenigstens doch einer derselben bey der
gerichtlichen Leichenschau zugegen seyn; nicht als Obducenten, den dieses muß der Unpar- -
teylichkeit im Urtheilen wegen, so viel' als möglich vermieden werden; sondern damit
sie über alle Umstände, welche bey dem Verletzten während seines Krankenlagers verfielen,,
als z. B . über die Art der Statt gefundenen ärtzlichen Behandlung, über die Zufälle bey
seinem Sterben u. s. w. , die nöthigen Aufschlüsse geben können, welche dann in den Kund¬
schein ausgenommen werden müssen. Am besten wäre es daher, wenn sie jedes Mahl schon
ê ne geschriebene ausführliche Krankheitsgeschichte des Verblichenen milbringen, welche dann
noch vor der anzustellenden legalen Bbductiori im Beyseyn der sämmtlichen dazu gehörigen̂
Personen laut abgelesen, und zuletzt dem ObduclisnöberichLe beygelegt werden soll.

§. iZ.
Alle müssi'gen und unnöthigcn oft nur geschwätzigen und naseweisen Zuseher, durch

welche die Aufnwrksamkeit der Untersuchenden irre geleitet, gestört, oder doch sonst beun¬
ruhiget wird, sind bey einem solchen Acte nicht als gegenwärtig zu dulden; sondern sie
sollen, wenn es nöthkg ist, und sie sich durchaus aufdringen oder der gütlichen Ermahnung
widersetzen sollten, sogar durch obrigkeitliche Gewalt, mittelst der erforderlichen Assistenz von -
der Wache ernstlich abgehalten werden, und es ist überhaupt außer den von Seite des Ge¬
richts zur Untersuchung bestimmten Personen, und höchstens, wenn cs nöthig seyn sollte,
noch einer oder der andern Hülfe leistenden Person Niemanden gestattet, dabey gegenwär¬
tig zu seyn; damit die bey einem solchen Acte nothwend'ge Verschwiegenheit genau beobach¬
tet werden könne.

§- r4-
Dem bereits (§§. Io . und n .) Gesagten zu Folge muß jedes einzelne Indivi¬

duum des Medicirral' PersonalS, das zu einer gerichtlichen Leichenschau verwendet wird^
nebst den allgemeinen moralischen Erfordernissen eines rechtlichen Mannes, noch eine uner¬
schütterliche Rechtschaffenheit, Wahrheitsliebe, Unbestechlichkeit, Verschwiegenheit und ei-,
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nett stets regen Fleiß , verbunden mit einem willigen Gehorsame , alle obrigkeitlichen Be¬

fehle auf das genaueste zu vollziehen , besitzen , damit so der Zweck der gerichtlichen Leichen»

schauen in keiner Hinsicht verfehlt werde . Der gerichtliche Arzt und Wundarzt müssen es

sich daher zur Pflicht machen , über das , was bey einer gerichtlichen Leichenschau ausgemittelt

wurde , nur gegen das Gericht oder gegen jene Personen , die das Recht haben , darnach zu

fragen , sich zu erklären , nicht aber durch eine voreilige Schwatzhaftigkeit sich um das ih¬

nen so nöthige öffentliche Vertrauen zu bringen , und so vielleicht Folgen zu veranlassen,

für die sie dann mit Recht zur strengsten Verantwortung gezogen werden können.

§. r6.
In Bezug auf wissenschaftliche Bildung , fs wird nebst den Kenntnissen und der

erforderlichen übrigen Ausbildung des Geistes , die man bey einem jeden einzelnen Indivi¬

duum des Medicinal - Personals nach seiner Dienst - und Berufscathegoric schon bey seiner

Anstellung als vorhanden voraussetzen muß , bey den Obducenten noch ein richtiges Beob-

achtungsvermögen , und eine gewisse Fertigkeit sich in schriftlichen Aussätzen gut und zweck¬

mäßig allgemein verständlich und ordentlich auodrück . n zu können , viel mehr als bey jedem

andern Individuum , das sich b ' oß mit der Ausübung irgend eines heilkundigen Zweiges

abgibt , gefordert werden müssen z weil gerade diese schriftliche Abfassung solcher brauchba¬

rer ärztlicher Berichte und Gutachten einen der wichtigsten Theile der 'Amts - und ZPrussge-

sä äste eines gerichtlichen Arztes und Wundarztes ausmacht.

Z- r6.
Das Protokoll , welches der gerichtliche Arzt während der Obduction gcführct hat,

muß jedes Mahl nach Endigung derselben laut abgelesen , und dabey mit dem Protokolle

der Ger ichtsperson verglichen werden , damit , Lader Gegenstand der Untersuchung noch vor¬

handen ist , das etwa Vergessene und Mangelnde auf der Stelle noch nachgetragcn , das

Unrichtige berichtiget , und so den Abweichungen abgeholfen werden könne , die sich außer¬

dem zwischen dem Secüonsprotokolle der obrigkeitlichen Person ( H. 9 .) und jenem des ye-

richrlichen A ztes würden g esenden haben . Erster s überreicht die zur gerichtlichen Lerche,

'chau delegiere obrigkeitliche Person sogleich der betreffenden Behörde z letzteres nimmt Lev

gerichtliche Arzt zu sich , indem es bey dem von ihm auszuarbeiteriden Fundscheme zum

Grunde gelegt werden muß.

B
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§. ^7'

Der Fundscheln oder derObductionßbcricht ist die schrift¬

liche Ausarbeitung , welche die bey der gerichtlichen Leichenschau gegenwärtigen MeUcinal-

Personen über die Art und Weise der Untersuchung und über die Resultate derselben , als

Beantwortung der von Seite des Gerichts über den Gegenstand der Unters chnng vorgelegten

Fragen an die Obrigkeit oder die Behörde , von der die Untersuchung ungeordnet wurde , ein-

zusendcn haben . Die Abfassung desselben hat der gerichtliche Arzt oder Wundarzt zu Hause

bey voller Muße zu besorgen , und im Falle nebst dem obducirenden Arzte noch ein zweyter

Kunstverständiger der Sectkon beygewohnt hätte , hat er sich zuvor hierüber mit diesem zu

besprechen und mit seinem Urtheile zu vereinigen . Zn diesem Falle werden dann auch bey-

de gemeinschaftlich unterzeichnen , und wenn sie in ihren Meinungen getheilt seyn sollten,

nach dem im § - 11 . Gesagten verfahren . Dergleichen abweichende Meinungen können

aber nur in Hinsicht des Gutachtens , keineswegs aber in Bezug auf die bey der vorgenom¬

menen Leichenschau Vorgefundenen Daten und Erscheinungen Statt finden , indem nur das

erstere als die Folge verschiedener intellecruelltr 7tnsichten , nicht aber letztere , als bloße Ge¬

genstände der äußern Sinneserkeunlniß , einem gegründeten Zweifel unterliegen können.

8 iS.
Die Ausarbeitung des Fundscheines darf nicht übereilt werden , und der gerichtli-

,che Arzt , kann zur Abfassung desselben mit Recht wenigstens 2 ^ Stunden , und nach Maß¬

gabe der Umstände , in schwierigen und verwickelten Fällen , auch noch längere Zeit begeh¬

ren . Sie darf aber auch unter strenger Verantwortung nicht ohne Noth zu lange verscho¬

ben werden , damit weder die Ausübung der Gerechtigkeitspflege , noch der Geschäftsgang

überhaupt dadurch unnöthiger Weise verspätet werde . Die Schreibart selbst muß deutlich , kurz,

bündig und so viel möglich ohne lateinische oder griechische Kunstausdrücke seyn ; nur wo

Aweydeutigkeiten und Mißverständnisse ein treten könnten , sind sie jedoch jedes Mahl zwi¬

schen ElttklarnmerungSzeichen , mit der üblichen deutschen Benennung zugleich hinzu schrei¬

ben . Uibrigens muß ein jeder Obduc '.ionbcricht aus folgenden H THeilen b stehen:

w) aus dem Eingänge , b ) aus dem historischen Lheile , c ) dem eigentlichen Entarten,

?and ä ) aus dem Schlüsse.

§ . 19-

Zm Eingänge muß zuerst gesagt werden , aus wessen Befehl oder Verlangen die



gerichtliche Leichenschau angeordnet wurde ; wann und unter welcher Geschäftszahl der schrift¬

lich ämtliche Auftrag hierzu ausgefertiget wurde , und das Datum der Zustellung desselben;

- ob allenfalls noch andere Actenstücke und welche zur Aufklärung des Factums mitgetheilt

worden . Es muß ferner der Gegenstand der Untersuchung und die Ursache , warum sie unter¬

nommen wird , so wie die zu derselben vom Gerichte abgesrdneten Personen ausdrücklich ge.

nannt und endlich der Ort wo , und die Zeit wann die Untersuchung wirklich vor sich ging,

angegeben werden.

8- 20.
Der historische Lhcil des Fundscheines soll eine genaue Beschreibung und Erzäh¬

lung des Ganges der Untersuchung und der dabey in der Leiche aufgefundenen , den Gegen¬

stand der Frage aufklärenden . Erscheinungen und Nebenumstände enthalten . Die bey der Un«

tersuchung aufgefundenen Data müssen so und nicht anders , als wie und in welcher Ord¬

nung sie gefunden worden , ausgezeichnet werden , dabey hat man genau auf den Unterschied

zu sehen , was die eigene Besichtigung bey der Untersuchung selbst lehrt , oder was bloß

durch die Erzählung anderer Personen , die dann aber jedes Mahl in dem Fundscheine aus¬

drücklich zu nennen sind , bekannt geworden ist , oder was etwa aus den mitgetheilten Acten«

stücken sich ergab , was dann wieder nach dem Nummer des Actenstückes und der Seiten¬

zahl desselben angegeben werden muß.

§ - 2l.

Dann folgt das eigentliche Gutachten , d. i. , die Darstellung derjenigen Resul¬

tate , welche aus den ausgefundenen Daten und Erscheinungen der Leichenschau selbst nach phy¬

sich- mcdicinischen Grundsätzen gefolgert werden können , um darnach die von Seite der Ob¬

rigkeit über den Gegenstand der Untersuchung vorgelegten Fragen zu beantworten . Das

Gutachten muß immer mit solchen beweisenden Gründen hinlänglich unterstützt werden , wel¬

che den Gru -dsätzen der Anatomie , Physiologie und Pathologie gemäß , mittelst richtiger

Schlußfolgerungen , die sich auf genaue und zuverlässige Beobachtung --,, und Erfahrun¬

gen gründen , aus der Natur der Sache hergeleitet werden . Bloß hypothetfch ? und an¬

dere wikkührliche Satze und - Meinungen sollen dabey nicht gebraucht werden . Uebrigens

so gut uud zweckmäßig das Nachschlagen und das Vergleichen ähnlicher Fälle bey guten

S .ßr -ststeuern t er gerichtlichen l rnerckuade ißt , so dürfen doch Autoritäten für sich allein

nie als volle Beweise angesehen und angeführt werden ; sondern es ist davon 'nur in sofern



Gebrauch zu machen , als die angeführten Schriftsteller gewisse Satze ausführlicher unk

gründlicher beweisen , als es ' der Verfasser des Gutachtens überhaupt , oder doch ohne unzweck¬

mäßige Weitläufigkeit in seiner Ausarbeitung nicht zu thun im Stande ist.z. 22.
Da Ley einer jeden gerichtlichen Leichenschau die Ausmittlung der Wahrheit stets

das Hauptaugenmerk eines gerichtlichen Arztes seyn muß , so hat er in seinem Fundscheine

das , was er aus den von ihm angeführten physifch - medicinischen Gründen mit Gewißheit

zu entscheiden vermag , von dem was er nur muthmaßlich anzugeben im Stande ist , genau

zu unterscheiden . Er ist daher verpflichtet , in Fällen , die ihm selbst zweifelhaft , sind und

wegen Mangel an auMrenven Umständen oft auch zweifelhaft bleiben , sein Unvermögen

ein entscheidendes Unheil abzugeben , offenherzig sinzugestehcn , und erdarf sich nicht durch die

armselige Eitelkeit üb -r alles absprechen zu wollen , zu Trugschlüssen verleiten lassen ; son¬

dern er soll wie es die Natur der Sache erfordert , entweder ein nur zum Theile befriedi¬

gendes , oder wenn es nicht anders seyn kann , auch nur ein ganz zweifelhaftes Gutachten

abgeben.

§' 2 3 .

Der Schluß enthält die Versicherung , daß der ganze Fundscheim nach genau ge¬

pflogener Untersuchung und nach reifer Ueberleguug ganz den Grundsätzen der medicinischen

Wissenschaften entsprechend abgefaßt sey . Hicrausfolgt die Benennung des Ortes , und das

Datum der Ausfertigung ; zuletzt die Nahmensunterschrift des gerichtlichen Arztes und Wund¬

arztes , die die Leichenschau vorgenommen haben , mit ihren beygcdruckten Siegeln . Die ge¬

hörig zusammen gefaltete Schrift wird dann von Außen mit dem Titel der Gerichtsbehör¬

de , an die der Fundschein eingeschickt werden muß , mit dem Nahmen und Stand der Aus¬

steller , dann einer kurzen Anzeige des Gegenstandes , welchem es betrifft , überfchrieben.

§ . 24.

Nicht selten geschieht es auch , daß verschiedene sowohl Natur - als auch Kunstpro-

sucte , welche als Belege zur Aufklärung des TMbestandes beyttagen , in so f rn man

Derselben habhaftwerden kann , demFundschein als nothwendige Beilagen , sorgfältig einge-
.<x>.

macht und versiegelt, mitgegeben werden müssen. Dergleichen G' genstäntc sind: Die Ja-

strumente und Werkzsuze , womit in dem vorliegenden Falle die Verletzungen zugef gr wur¬

den , Kleidungsstücke umd andere Dinge , welche der Verletzte erttwtder ^ an oder bey sich



trug , und die noch Spuren derbeygebrschtm Verletzungen zeigen , oder dis Ley unbekannten

Personen zur Entdeckung und Erkenntuiß derselben beytragen können ; bey Vergiftungen , die

Überreste von verschiedenen Steffen und Substanzen , die entweder schon als wirkliche Gif-

Le bekannt sind , oder die bloß mehr oder weniger in dem Verdacht einer giftigen Beschaf¬

fenheit stehen , das in dem Magen und dem Darmkanale Enthaltene ; bey Klagefällen üb r

eine zweckwidrige Behandlung von approbirten Medicinalpersonen , von Asterärzten und

Quacksalbern . die abzereichten Arzneyen , die verordnten Nccepte ; die von Seite des b- ,

handelnden Arztes und Wundarztes abgefaßte Krankheitsgeschichte , wenn der Verletzte ei¬

nigeZeit nach erlittener gewaltthätiger Mißhandlung noch lebte ; endlich auch die von Sei¬

te der Gerichtsbehörde den gerichtlichen Aerzten vor der Leichenschau zur Einsicht mitgecheil-

ten Actenstücke . Die Einsendung d '-'ffer Belagen aber muß dann auch jedes Mahl in dem

Fundscheine sowohl von Janen als oon Außen kurz angemerkt , und das Emgejchickle mit

Ziffern oder einem andern Le -chen signirt werden.

i. C a p i t e l.

Von der gerichtlichen Leichenschau überhaupt.

§. 25.
Das ganze Geschäft - mer gerichtlichen Leichenschau zerfällt in drey Abtheilungen :

A) die Vorbereitung zur U r ersuchung ; d ) die Untersuchung selbst ; e ) das , was nach

geendigter Untersuchung zu geschehen hat . Z -r Vorbereitung bey einer gerichtlichen Leichen¬

schau gehört : die Hcrbeyschaffuug der zur Uittrsuchung nöthigen Instrumente oder W .rk-

zeuge und anderer Gerätschaften ; das Übertragen des Leichnams an einem zur gerichtli¬

chen Leichenschau tauglichen Orte ; die Erforschung verschiedener zur Aufklärung des 'Lhatbe-

standes -dienlicher vorausgegüng .ea r Nebenumstäude . Die Untersuchung selbst ist wieder zwey-

fach : die äußere Besichtigung und die Section oder die innere Besichtigung . Nach geendig¬

ter Untersuchung folgt dann die Ablesung des Ausgezeichneten ( Ziehe § . 16 ) , die Reinigung

und ZusEwnnahung des Cadavers , und die Ausarbeitung des Gutachtens , wovon schon

(H. 17 — 24 .) gesprochen wurde.

§ - 26.

Die zu einer gerichtlichen Leichenschau erforderlichen Werkzeuge und andere Ge-



räthfchasten bestehen theils in den gewöhnlichen anatomifthenSectionsinflrumenten , die ohne¬

hin jedem Arzre und Wundarzte bekannt siyn müssen, und welche jeder gerichtliche Wund¬

arzt (§ . 11 .) zu besitzen in brauchbarem Stand zu erhalten , und zur gerichtlichen Lei¬

chenschau beyzuschaffen verbunden ist ; denn nur mit solchen und sonst keinen anderen Werkzeu¬

gen , wenn sie hierzu gleich noch so tauglich wären , darf eine gerichtliche Section vorgenom-

mcn werden , theils noch in Folgendem : Zu einer Schüsselwage mit dem dazu gehörigen

Gewichtscinsatze von einem Pfunde . Größere Wagen um ganze Leichname neugeborner Kinder

zu wägen , können im Noihfalle von Gewerbsleuten entlehnt werden ; in einem sechs Schuh

langen Maßstab ?, der nachäollen und an einem Ende nach Linien abgetheilt ist , und sich zu¬

sammen legen läßt ; in einigen mensurirkrn Gefäßen , um damit Flüssigkeiten zu messen; in

eiuem Meißel und einem Hammer , um die Höhlen der Knochen damit öffnen zu können;

einer Znjectionc sprihe ; ein»gen Nadeln mit den "dazu gehörigen gewichsten Fäden ; einem

Handmikroscop ; einigen Gefäßen mit reinem Wasser und Schwammen.

§ . 27.

Das Ucbt'rkragen des zu rmtttsuchciide » Leichnames wird nothwendlg , sobald der-

selbe an einem engen , nicht luftigen finstern , oder sonst untaugliche « Orte liegt . Dieses

Übertragen soll aber , nachdem zuvor iu Hinsicht auf dm Ort . den Zustand und die Lage,

wo und in welchem sich der Li ichnam befand , alles Nökhige bemerkt und ausgezeichnet worden

ist , wie bey einem schwachen Kranken ohne vieles Schütteln , mit Sorgfalt und Behuth-

famkeit in Beyser- n der sämmtlichen zur gerichtlichen Leichenschau gehörigen Personen ge¬

stehen , damit sie darauf sehen und sich verlassen können , daß dar Cadaver nicht erst während

des Transportirens etwa ans irgend eine Art verletzt , mißhandelt , die daran schon befind¬

lichen Verletzungen vergrößert oder sonst verändert , und so die Resultate der Untersuchung

unsich, r und zweifelhaft gemacht werden . Ist aber der Leichnam schon voraus an einem zur

gerichtlichen Beschau tauglichen Ort übertragen worden , dann gehört die Erkundigung über

die Art des Tranö ^ortieens unter die noch vor der Untersuchung des Leichnams auszufor¬

schend en Umstände.

§ 2«.
Die simwtilchea « och vor dir elgeotiich gerichtliche« LeichenschaumlSzi>f»rsche«de«

Nebenumstände

arzke theils r,u

sind aber äußerst man!

L den von der Grrm
stgfalug . und von cern gerichtlichen Arzte und Wund-

i. ttbechöUe '.-.»' ge-heilem Aclen , oder dem Regaisi'



LloriSschreiberr, theils durch Nachfragen und Erzählungen von andern glaubwürdkg-n Augen¬
zeugen zu entnahmen . Sic betreffen den Nahmen , das Alter , das Gewerbe und die Lebens¬

art des Verstorbenen ; ferner , verschiedene Aufklärungen über die Art der Verletzung und

die Art deöTodes , als : inHinsicht derZeil , wann die Gewaltthätigkeit ausgeübt , mit wel¬

chem Werkzeuge ; in welcher Lage oder Stellung des Körpers sie zugefügt wurde ; wie lange

der Verunglückte ohne ärztlich ' Hülfe bl-ieb ; worin dann die angewandte medicinrsch - chirur¬

gische Behandlung bestand ; wie die Zufälle und die übrigen Nebenumstände beschaffen

waren , die bey ihm den Zeitraum zwischen der gewaltsamen Verl tzung und dem dar¬

auf erfolgten Tede ausfüllten ; wie lange dieser Zeitraum dauerte . Sehen die Obdu-

centen den Leichnam nicht mehr an der Stelle , an welcher er zuerst gefunden ward,

so handelt cs sich um die Umstände unter welchen er gefunden wurde, und zwar zu
welcher Zeit , in welcher Lage und Stellung , bekleidet oder unbekleidet ; in freyer Luft oder

irgend mit einem Stoffe bedeckt , und womit / im Wasser oder in der Erde oder im Mist u.

dgl . vergraben , oder mit irgend einem andern Mittelkörper umgeben , der auf irgend eine

Art auf ihn einwnken , die Verwesung oder die Erhaltung des Leichnams begünstigen könn¬

te odernicht ; wie die Beschaffenheit desOrtcs , wo , und die Beschaffenheit der Jahreszeit und

der Witterung zu der Zeit war , als der Leichnam gefunden wurde.

^ § . 29.
Alle diese ( § . 28 .) den Thatbestand aufklärenden in Erfahrung gebrachten Neben-

umstände müssen in dem Fundscheine getreu ausgezeichnet werden ; doch hat sich der

Arzt sorgfältig dabey zu hüthen , da § er sich von Niemand , auch selbst nicht von den Ge-

richtspesonen bloße Muthmassungen für wirkliche Thatsachen geben lasse , und so Gefahr

laufe , durch irgend eine vorgefaßte Meinung an seinen unbefangenen Beobachtungen und U . ' hei¬

len gehindert zu werden . Er hat diese erhaltenen Aufklärungen , so wie er sie erhielt,

üufzuschreiben , und dabey zugleich die Bemerkung hinzu zu fügen , von welchem Ge-

währsmanne er sie erhalten hat . Ist der 'Arzt oder Wundarzt zugegen , der den Ver¬

storbenen an seinen Verletzungen , oder nach seinem Unglücksfalle in seiner letzten Krank¬

heit bis zu dem darauf erfolgten Lode behandelte , so muß noch vor der ergentü neu

Leichenschau ( § . 12 .) die Kra '. "cheitsgeschichle und ihre Behandlungsart entweder zu

Protokoll dlctirt oder von ihnen schon schriftlich abgefaßt , nachdem sie zuoer lautver-

gelescn worden , überg .ben , und dem Funoschcine bcygelegt werden.



§. 3o.
Ist der Leichnam an einem zur Untersuchung tauglichen Orte , auf einem Lösche oder

Brette , gelagert , so, daß man von allen Seiten bequem zukomwen kann und hinlänglich L:cht

hat , so wird die Bekleidung oder Bedeckung , die er allenfalls an sich hat ^ nach ihrer Man¬

nigfaltigkeit und Beschaffenheit genau beschrieben , und dabey angemerkt , ob sich sonst nichts

ungewöhnliches , z. B - Schlamm , Mist , Sand , Blut , Verbrennungen , besondere Durch¬

löcherungen vom verletzenden Werkzeuge u . d. gl . , wo , und in welcher Menge daran befan¬

den . Nun wird der Leichnam ganz nackt entkleidet , was aber ohne vieles Schütteln gesche¬

hen muß . Die Kleidungsstücke , welche nicht leicht abgezogen werden können , sollen mit

einer Schecre , bey der das eine Blatt an derj Spitze n̂üt einem Knöpfchm , um zufällige

Verwundungen der Haut zu vermeiden , versehen ist , losgeschnttt a werden . H ' crauf

wäscht man den ganzen Leichnam mit kaltem oder nur etwas wenig lauwarmen Wass r mit¬

telst Badeschwämme rein ab , nachdem jedoch zuvor die vorhandenen zufälligen Nein reini-

gungen der Hautsläche mit Blut , Schlamm , Erde , Sand , Mist u - dgl . in so fern sie

vielleicht zur AufklUung des Factums etwas beytragen können , gehörig berm kt und aus¬

gezeichnet wurden . Sind endlich an den behaarten S ellen des Körpers schon von Außen

Spurren einer angebrachten Gewaltthätigkeit vorhanden , so muffen hier auch die Haare

mit dem Scheermesser rein abgefchorcn werden «.

§. 3i.

Ist der zu untersuchende Leichnam gefroren , so muß derselbe , nachdem man zu¬

vor von der Unmöglichkeit einer Wiederbelebung vollkommen überzeugt hat , vor Allem ge-

hörig aufgethaut werden . Dieses Aufthauen geschehe nur allmähiig , anfänglich in einer

Kufe oder Badewanne mit kaltem Wasser angesüllt - zu welchem erst nach Verlauf von ei¬

nigen Stunden etwas warmes Wasser hinzu gegossen werden darf , und worin man ihn an

einem nicht zu kalten Orte so lange ruhig liegen läßt , bis er zum Secircn ganz tauglich ge¬

worden ist. Nur auf düse Art wird man die Veränderungen , die durch ein schnelles Auf-

thaven im Innern des Leichnams erfolgen , und die Untersuch ende « in ihrem B -funde und

Uithnle außerdem leicht täuschen könnten , zuvcrlaßig vermeiden.

8' 32.

. Bevor nun zur eigentlichen Obduktion oder gerichtlichen Leichenschau geschritten

wird , muß genau erwogen werden : ob keine Gegenanzeigen vorhanden stad , die diestlye
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zu unterlassen gebiethen . Dahin rechnet man : a ) den geringsten Anschein von einer Mög¬

lichkeit / daß der Zu untersuchende Körper nur in dem Zustande des Scheintodes sich be¬

finden , und der Mensch wieder in das Leben zurück gerufen werden könnte ; was aus der Ab¬

wesenheit der Kennzeichen des wirklichen Todes Zu entnehmen ist , und in welchem Falle kein

Mittel zur möglichen Rettung unversucht bleiben darf , b ) Ein zu hoher Grad von Fäulniß,

weil dadurch der Gegenstand der Untersuchung zu bedeutend verändert und untauglich ge-

macht wird , zuverlässige Beobachtungen daran anstellen zu können , e ) Eine mehr oder we¬

niger gänzliche Zerstörung des Leichnams durch Feuer , von wilden Lhieren , durch Zer¬

reissen , Zermalmen oder Zerquetschen u . d. gl . , weil es hier unmöglich ist , sichere und

genaue Resultate der Antersuchung Zu erhalten , außer es beträfe bloß die Entscheidung

der Frage : ob der Leichnam wirklich in einem solchen Zustande der organischen Zerstö¬

rung , und in welchem er sich befunden habe?

§. 33 .

Die Fäulniß des Leichnams , als das einzige zuverlässige und gewisse Kennzeichen

des wirklichen Todes , wird in drey Grade abgetheilt , und zwar : der erste Grad , bey wel¬

chem nebst dem anfangendcn bekannten cadaverösen Gerüche und dem Aufschwellen des Un¬

terleibes , in den Weichen , in der untern Bauchgegend , an den Schamtheilen , und auch

an noch andern Stellen der Oberfläche des Körpers livide , gelbe , grünliche , blaue , bald

größere bald kleinere Flecken , mit od^v ohne Blasen , in Begleitung von Maden oder ohne die¬

selben erscheinen . Der zweyte Grad , wenn an den Extremitäten und andern äußern Thei-

lcn des Körpers schon wirkliche , durch die Fäulniß veranlaßte organische Zerstörungen be¬

merkt werden , die sich nebst den vorigen Merkmahlcn noch durch einen schmierigen , klebri¬

gen und stinkenden Schleim , der die Hautfläche bedeckt , durch ein leichtes Abgehen der Ober¬

haut , der Haare und der Nägel , durch ein Mürbe - oder Breyigwerden des Fleisches und

anderer sestweicher Gebilde zu erkennen geben . Der dritte Grad , wenn auch schon die in¬

ner » in den verschiedenen Höhlen des menschlichen Körpers befindlichen Theile und Ein¬

geweide von der zuvor genannten organischen Zerstörung durch die Fäulniß ergriffen find.

§. 34.
Bey dem ersten Grade , das ist , bey der erst anfangenden 'sFäulriiß , wird eine

vollkommen genugthuende Leichenschau Statt finden , und der Regel nach muß sogar dieser

Grad der Fäulniß an dem Leichname erwartet werden , bevor man die Obductisn vornimmt,

C
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ks wäre denn / daß schon durch andere vorhandene , gleich ln'ym ersten Anblicke auffal¬

lende , mechanische oder chemisch- Zerstörungen der Integrität des Körpers die volle Ge¬

wißheit des wirklichen Todes erhalte » werden könnte , was aber nur bey Verbrennungen,

bey Trennungen des Kopfes vom Rumpfe , bey Zerquetschungen oder Zerstückelungen des

Körpers , und mit einem Wort - , bey was immer für Verletzungen , wo schon die bloß-

äußere Besichtigung ihre tibsolute Tödtlichkeit deutlich beweiset , der Fall seyn kann.

Beym zwcyken Grade der Fäulniß kann und muß zwar auch noch eine gerichtlich - Lei¬

chenschau Statt finden ; allein die Resultate derselben werden in mehreren Fällen , oder

wenigstens doch in manchen Beziehungen zweifelhaft ausfallen , waS dann in dem Fund-

sch- in - angemerkt werden muß . Bey dem dritten oder höchsten Grad - der Fäulniß ist eine

ordentlich gerichtliche Leichenschau gar nicht mehr möglich , indem daun der Körper in

»llen seinen flüssigen und festweichen Theilcn schon zu sehr verändert ist , als daß es noch

möglich wäre , einige zuverläffgc Resultate zu erhalten.
Z. 35.

Nur den einzigen Fall ausgenommen , wenn eS sich um die Bestnnmung von

Knochenverletzungen handelt , wird auch ein schon in dem höchsten Grad von Fäulniß

übergcgangencs Kadaver noch ein Gegenstand einer medicinisch gerichtlichen Untersuchung

seyn können . Das Verfahren dabey ist dann folgendes - Der faule Leichnam wird mit

Hacken und Zangen angefaßt , in ein Behältniß , i« welchem er ganz mit kaltem Wasser

bedeckt werden kann , gelegt , hier mit Hinzugießen von frischem Wasser so lange behan¬

delt , bis der zu heftige Gestank verschwunden ist , und dann unter Wasser das Fle .sch

und ' die übrigen festweichen Theile von den Knochen , ohne zu großen Abscheu und ohne

Nachtheil der Gesundheit für die Manipulanten , gehörig abgelost , und die gereinigten

Knochen nun untersucht werden können.
tz. 36.

Ist allesG.' 26. —3i.) S»r gerichtlichen Leichenschau vorbereitet, so wird
dann zuerst die äußere Besichtigung (Un -.lra . io ) vorgenommen . Sie muß sich vor Allem

mit der Untersuchung und Beschreibung des allgemeinen Habitus der Leiche beschäftigen,

nähmlich : ob sie sich überhaupt in einem geschwollenen und aufgedunsenen , over zusammen-

gefallene » und abgemagerten Zustande befindet ? Wie im Allgemeinen die Farbe der Haut,

die Steifheit oder Biegsamkeit der Gliedmassen beschaffen ist ? Lb sich schon Spuren von
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der Fäulniß und die sogenannten Todtenflecke , in welchem Grade und wo sie sich an dem

Leichname zeigen ? Bey unbekannten Personen ist es insbesondere noch nothwendig auf das

Geschlecht , das Mer , die Lange , die Korpulenz der Leiche , auf die Farbe der Haare

und Augen , auf die auffallenden Auszeichnungen in den Gesichtszügen , auf Narben , War¬

zen , Muttermäler , Mißbildungen u . d. gl . zu sehen ; und dieselben in dem Fundscheine

anzumerken . Uebrigens ist noch zu sehen und zu bemerken : ob kein Ausfluß von Blut

oder anderen Feuchtigkeiten aus dem Munde , der Nase , den Ohren , den Geschlechtstei¬

len , dem After vorhanden ist ? ob keine Spuren eines vor dem Tode vorhergegangenen

Krampfes an dem Leichname zu bemerken sind ? oder ob im Gegentheile die Leiche nicht

eine besondere ungewöhnliche Bew -'glichkeit zeiget ? ob keine mißfärbigen Stellen der Haut

und andere Flecken , keine Blutunterlaufungen , Wunden , Geschwüre , Quetschungen , Brü¬

che / Vorfälle , Knochenbrüche , Verrenkungen , ödematose oder - entzündete , harte oder wei¬

che , genau begränzte oder weiter allgemein ausgebreitete Geschwülste und andere , von

dem gewöhnlichen oder Normalzustände abweichende Beschaffenheiten schon von Außen an

dem Körper angetroffen werden.

§. Z7.
Eine besondere Aufmerksamkeit und Genauigkeit fordert hingegen die Untersu¬

chung derjenigen Stellen des menschlichen Körpers , an welchen vorzugsweise gewisse feine,

nicht leicht wahrzunehmende und schwerer zu entdeckende Verletzungen angebracht , oder

sonst die Merkmahle einer von Außen zugefügten Gewaltthätigkeit verborgen seyn können,

als hauptsächlich die Nasen - Mund - und Rachenhöhle , der äußere Gehörgang , die Ge¬

gend des Genickes , die Achselgruben , der After ; bey den Weibern mit hängenden Brü¬

sten die Stellen , welche von den Brüsten besonders linkerseits bedeckt werden ; die äuße¬

ren Geburtsthcile ; bey Kindern noch überdieß die Fontanellen und die ganze Rückgrads¬

gegend . Am Kopfe sollen auch , noch insbesondere die Augen , ob sie hervorragend oder

eingefallen , die Hornhaut gespannt , schlaff , oder runzellicht ist , bcym Eindrücken mit dem

Finger Gruben behält , dann die Lippen in Hinsicht ihrer Farbe und Geschwulst ; die

Zunge , ob sie angeschwollen , mißfärbig , hervorragend, ' zurückgezogen , eingebissen u . s. w.

ist , untersucht und beschrieben werden.

§. 38.

Hat man an dem Leichnam Spuren einer von Außen angebrachten Gewaltthätig-



L0

keit gefunden , so machen nur diese vor Allem den Gegenstand einer näheren Untersuchung

aus . Zuerst muß die Arider -Verletzung , dann der Ott oder die Stelle , wo die Verletzung

sich befindet , nach der anatomischen Benennung der Theile bestimmt , ihre Form beschrie¬

ben , ihr Umfang , ihre Länge und Breite mit dem Maßstabe gemessen , und nach Zotten

und Linien angegeben ; ihre Übereinstimmung mit den allenfalls vorhandenen Werkzeugen,

mittelst welchen sie soll gemacht worden feyn , verglichen , dann auch ihre Richtung un¬

tersucht und angemerkt werden . Die Tiefe einer Verletzung kann durch die bloße äußere Be¬

sichtigung nicht genau angegeben werden ; sondern man bemerkt nur überhaupt , ob sie

seicht oder tiefer eindringend ist , in so fern daö Gesicht darüber zu entscheiden vermag ; denn

Sonden dürfen dabey nicht gebraucht werden - und die genaue richtige Bestimmung der

Tiefe einer -Verletzung ergibt sich von selbst , wenn in der Folge durch die Section des

Cadavers alle Lheile ausgesucht und genannt werden , die von dem verletzenden Werkzeuge

getroffen wurden . Zugleich muß immer auch jedes Mahl die Art der Verletzung bestimmt

angegeben werden : ob sie eine Hieb - Stich - Schnitt - oder Schußwunde , eine Quetschung,

Verbrennung u . s. w . ist?

§ . 39.

Die braunen und blauen Flecken auf det Oberfläche eines Leichnams sind jedes

Mahl nach ihrer Form , nach ihrem Umfange , nach ihrem Sitze zu beschreiben , und müs¬

sen immer durch Einschnitte mit einem Scalpell naher untersucht werden , um zu unter¬

scheiden , ob sie nähmlich nur sogenannte Todtenflecke , ,d. h . Merkmahle der anfangendcn

Verwesung oder der organischen Zerstörung durch chemische Entmischung , oder ob sie wahre

und eigentliche Blutunterlaufungen sind ; es muß daher jederzeit auch besonders angemerkt

werden , ob diese mißfärbigen Stellen zugleich geschwollen sind , oder nicht.

8»

Ist die äußere oberflächige Besichtigung eines Leichnams gehörig vollendet , so

wird dann die innere mittelst der Section vorgenommen . Die Section soll jedes Mahl mit

Eröffnung jener Höhle des Körpers anfangen , wo schon von Außen die Merkmahle einer

angebrachten Verletzung vorhanden sind , oder wo sich sonst der Sitz der Todesursache mit

Wahrscheinlichkeit vermuthen laßt . Ist kein Grund vorhanden , diese oder jene Höhle des

Körpers zuerst zu öffnen , so wird der natürlichen Ordnung nach , zuerst dis Kopf - dann

die Brust - und zuletzt die Bauchhöhle geöffnet . Jeder Schnitt , auch bloß durch die allge-



Meinen Bedeckungen , mH langsam und mit Behuthsamkeit geführt werden , so , daß er

me durch eine verletzte Stelle hindurch , sondern immer nur seitwärts neben derselben

vorbeygcleitet werde , damit nicht die äußere Form einer Verletzung eine Veränderung

erleide . Ist die Verletzung an keiner solchen Stelle angebracht , wo sich eine Höhle des

Körpers befindet ; so muß bloß jener einzelne Theil , den das verletzende Werkzeug traf , dann

die Beschaffenheit der nahe gelegenen Theile von einigem Belange , ob undrwie sie verändert

sind , anatomisch untersucht , demonftnrt und im Fundscheine ausgezeichnet werden.

§.
Es ist keineswegs hinreichend , bloß jene Höhle des Körpers an einem Leichname

zu öffnen und zu untersuchen , in die schon dem äußerlichen Anscheine nach irgend eine Ver¬

letzung eingedrungen ist ; sondern in allen Fällen von einigem Belange müssen wenigstens

alle drey Haupthöhlen des Körpers , das ist , die Kopf - Brust - und Bauchhöhle geöffnet,

und die darin gefundenen bemerkenswerthen Gegenstände aufgeschrieben werden . Selbst in

solchen Fällen , wo es scheint , man habe schon in eined der Höhlen die hinreichende Ursache

des Todes gefunden , ist es immer noch nothwendig , auch die übrigen Höhlen nicht uner-

öffnet zu lassen , weil die TodeSarten auch zusammengesetzt seyn und die verschiedenen To¬

desursachen an mancherlei ) Stellen des Körpers ihren Sitz haben können ; bey der Unterlas¬

sung dieser Vorsicht möchte man sonst über die Bestimmung der eigentlichen Todesursache

leicht zu Fehlschlüssen verleitet werden , durch Nie dann die Glaubwürdigkeit des Fundscheines

nicht gegen alle einzuwendenden Zweisel gesichert wäre . Vorzüglich muß bey vorkommen¬

den Kopfverletzungen auch die Brust - und Bauchhöhle geöffnet werden , weil nicht selten

die in denselben enthaltenen Eingeweide consensuel durch die Kopfverletzung leiden.

§» 2̂.
In besonders wichtigen und zweifelhaften Fällen , oder wo man sich sonst noch

irgend einige Aufklärung über den Thatbcstand davon versprechen rann , wird auch die

Eröffnung der drey Haupthöhlen des Körpers noch zu' wenig und unzureichend seyn ; son-

dern es wird dann nothwendig , noch insbesondere bald die Halsgegend , bald die Rücken¬

markshöhle , den Hodcnsack , mit einem Worte , einen jeden Theil des Körpers , welcher

wichtige Organe einschließt , genau zu untersuchen , um so die eigentliche Todesatt dev

Verblichenen vollkommen aufklärcn zu können.
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8-
Bey einer jeden Wunde , die an einem Cadaver vorkömmt , muß ihre Form

und "Gestalt , ihre Größe nach Länge , Breite und Tiefe , dann was etwa aus derselben

ausgeflossen ist , und ihre Richtung genau erforscht und angegeben werden . Man hat fer¬

ner die Theile , die durch sie verletzt sind , besonders auch die Nerven und die großem

Blutgefäße , vorzüglich die Schlag - oder Pulsadern aufzusuchen und zu bemerken . Bey

Schnitt - und Hiebwunden ist zu bemerken : ob sie mit einer Quetschung verknüpft sind

oder nicht ? bey Stichwunden wie weit oder eng , wie lang der Canal ist , den sie bildet,

wo er sich endet , welche Theile in seinem Verlaufe verletzt sind ? bey Quetschwunden:

was für Theile , besonders welche Gefäße , Nerven , Eingeweide dabey zerquetscht , zer¬

malmt , zerstört oder gänzlich weggerissen sind ? ob fremde Körper , als : Kugeln , Klei¬

dungsstücke , Knochensplitter u . s. w . sich in der Wunde befinden ? ob nichts von Ent¬

zündung , Eiterung und Brand in den Wunden und in welchem Grade wahrzunehmen

ist ? wie die benachbarten Theile in Beziehung auf Erschütterung , Entzündung , Ergie¬

ßung , Eiterung u . d. gl . sich verhalten ? ob keine Merkmahle vorhanden sind , welche be¬

weisen könnten , daß das verletzende Werkzeug vergiftet gewesen?

§. 4 ^°-

Bey reinen Quetschungen ohne eine äußere Wunde hat man zu sehen : welche Thei¬

le durch dieselbe und in welchem Grade sie gequetscht oder zermalmt sind ? ob größere

Gesäße oder auch Eingeweide mit zerrissen oder geborsten sind , und welche ? ob Stockungen

oder Unterlaufungen von Blut , von andern Flüssigkeiten vorhanden sind , an welchen Thei-

len und in welchem Umfange ? oder ob eigentliche Ergießungen Statt finden , von welcher

Beschaffenheit , von welcher Menge , nach Maß und Gewicht bestimmt , und aus welchen Ge¬

fäßen ? ob die Mäler und Flecken , die man für Sugillationen , als Folgen einer Quet¬

schung durch eine äußerlich angebrachte mechanische Gewalt hält , und die Zerreißungen ei¬

gentlichen Berstungen und Ergießungen , nicht etwa die Folgen einer krankhaften Beschaffenheit

oder Folgen der Einwirkung einer innern Krankheitsursache , ob sie keine sogenannten Todten-

siecke, sondern wirkliche Blutunterlaufungen von Quetschung und Zerreißung der Blutge¬

fäße sind , was auch zum Theil die ( H. 3Z ) daran gemachten Einschnitte zeigen . Ob die

vorhandenen Quetschungen nicht etwa beweisen , daß die von Außen angebrachte mechanische

Gewalt so groß war , daß dadurch auch Erschütterungen nahe gelegener , oder selbst ent-
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ferntcr Theile , besonders fein organisirker , wichtiger Eingeweide entstehen könnten ? End¬

lich , wie sich die vorhandenen Quetschungen in Bezug auf Beulen und ander - Geschwül¬

ste , Zerthcilung , Entzündung , Eiterung und Brand verhalten?

§- -ff.

Bey Schußwunden insbesondere ist zu untersuchen und aufzuzeichnen : ob der

Schuß ein einfacher , das ist , nur mit einer einzigen Kugel , oder ein zusammengesetzter,

das ist , mit mehreren Kugeln , mit Pfosten ( Schrotkugeln , oder mit kleinem Schrot ge-

machtcr gewesen ? Wenn die Schußwunde zwey Ocffnungen hat , welches die Eingangs -,

welches di - Ausgangsmündung des Schußkanals war ? Was der Schußkanal für eine

Richtung genommen ? welche Theile von ihm getroffen , zerrissen , gequetscht oder erschüt¬

tert wurden ? Ob fremd - Körper , als : Kugeln , Schrotkörner , der Schußpfropf , Klei¬

dungsstücke , Knochensplitter u. s. w . in dem Schußkanale gefunden wurden ? Ob keine

sogenannten Luftstrcifschüffe , das ist , Verletzungen , die durch das Anpraücn schon matt

gewesener Kugeln , oder die durch das An - und Zurückprallcn der Kugeln in sehr stum¬

pfen Winkeln an dem menschlichen Körper verursacht wurden , zugegen sind?
8- 6̂.

Bey Verrenkungen und Knocheubrüchen muß angegeben werden , welche Knochen

verrenkt oder welche Theile des Knochens , in wie viel Stücke und von welcher Große und

Form sie zerbrochen sind ? Ob die Verrenkung oder ob der Knochenbruch einfach , zusammen¬

gesetzt, mit andern Zufällen und Verletzungen verwickelt (complicirt ) ist ? Worin diese Ne¬

benzufälle und Complieationen bestehen ? Wie stark die Verrenkung ist , das heißt , um wie

viel , nach Zollen und Linien bestimmt , die Knschcnfügungen von einander abwkichen ? Ob

etwa cin - Verr - nkung von einem Knochenbruche , oder umgekehrt , ein Knochenbruch von einer

Verrenkung begleitet ist ? Ob nicht irgend eine innere krankhafte Beschaffenheit zu Verren¬

kungen und Beinbrüchen Anlaß gegeben , oder dieselben wenigstens begünstig ' :- ? Ob nicht

nahe gelegene Theile und welch - zugleich mit verletz , sind ? Ob eine äußere Wunde dabey

ist ? Ob Entzündung , Eiterung und Brand bereits zugegen sind , und in welchem Grade ?
8- L7-

Bey Verbrennungen und bcy Verbrühungen ist zu erforschen : ob wirkliches Feuer

°der ob nur eine mit Wärmestoff sehr überladene Affige oder trocken - Substanz auf den

menMchenKörper einwirkte ? Ln welchem Grade dies . s gewaltsame Einwirken geschah ? Ob
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bloß als ein heutig incitirender Reitz, oder unmittelbar als ein eigentliches Zerstörungs
mittel des organischen Baues und des thierischen Körpers? Sind an dem Leichname
Spuren von allen drey Graden des Verbrennens oder Derbrühens vorhanden, wie es

vorzüglich bcym Berbrühen mit heißen flüssigen Substanzen fast immer der Fall ist, so
müssen die Stellen des Körpers, wo dieser oder jener Grad anfängt und aufhört, aus-
drücclrch besonders genannt und ihr Umfang genau angegeben werden. Ferner muß man
die Stufen der überall vorhandenen Entzündung, der Eiterung und des Brandes nach-
ihren verschiedenen Symptomen angeben, und von letzterem, ob er trocken oder feucht ist
bemerken. — Auch bey der Untersuchung der Wirkungen von angewandten starken Aetz-r
Mitteln finden dieselben Regeln, wie bey Verbrennungen Statt .'

§. 46.

, Em? jede bleibende Spur einer vorausgegangensn mechanischen Verletzung, die
man an einem Leichname entdeckt, muß von den gerichtlichen Aerzten endlich auch noch
in der Hinsicht genau untersucht und gewürdigt werden: ob nicht aus der Beschaffenheit,
derselben bestimmt erwiesen werden kann, daß sie entweder noch während des Lebens des

nun verstorbenen Verletzten, oder im Gegenthcile erst nach seinem Tode, der Leiche selbst ^
zugefügt worden sey? Die äußere klaffende Form und die eigenthümliche etwas aufgelo¬
ckerte oder erhobene Beschaffenheit der Wundränder, die Gegenwart von Geschwulst,
Blutunterlaufungen, die Merkmahle einer vorhanden gewesenen Entzündung, Eiterung,
des Brandes, die Zeichen einer wirklich vor sich gegangenen Blutung an und bey einer
Verletzung, beweisen das erstere; so wie im Gegentheile die Abwesenheit dieser charak¬

teristischen Zeichen, oder eine ganz entgegengesetzte Beschaffenheit der Verletzungen für
eine, erst nach dem Tode verursachte Beschädigung des Cadavers sprechen.

n . K a p i t e s»

Besondere Untersuchung des Kopses und seiner Höhle.

§ * 49 '

Die besondere Untersuchung des Kopfes beschäftiget sich zuerst mit der äußern
Beschaffenheit desselben. Ob derselbe angeschwollen, rolh, braun oder blau erscheint? Ob das
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sicht aufgetrieben ; die Augen röthllch aus ihren Höhlen hervorragend ; die Lippen ange,

schwollen , dunkel von Farbe sich zeigen ? Ob aus den Nasenlöchern und dem Munde keine

blutige , schäumige oder andere Flüssigkeit ausströmet ? Nach vollendeter äußerer Besichtigung

werden die allgemeinen Bedeckungen und die sehnichte Ausbreitung des Kopfes mittelst eines

Kreuzschnittes , wovon der erste rückwärts an dem Hinterhauptshöcker anfängt und vor¬

wärts an der Nasenwurzel endet ; der zweyte mitten quer hindurch , von einem Ohre zum

andern geführt wird , g >jpalten und auf die gewöhnliche Art abgelöst , so , daß die Beinhaut

des Schädels überall .sichtvar wird . Hierauf m .ß an jenen Stellen der Oberfläche des

Schädelgewölbes , wo durch angebracht - Gewaltthätigkeiten , Brüche , Wunden , Spalten,

Risse , Gegenspalten und Gegenrisse , Niederdrückungen , Abweichungen der Knochen aus

ihr n Rächen , Absplitterungen bemerkbar sind , um sie gehörig beschreiben zu können , die

L -' iahartt abgeschabt werden - Nebst den Merkmal - len vorhandener Verletzungen und ihrer

Fachen sind dann auch noch die von dem gesundheitsgemäßcn Zustande abweichenden Be-

schüff-nheitrn des Schädels , als r noch nicht geschlossene Fontanellen , offene Stellen durch

Bildungc -feyler oder nach Trepanationen , Knochengeschwülste , Beinfraß u . dgl . zu bemer¬

ken und zu beschreiben . Uel rch us ist noch darauf zu achten , ob nicht schon theils aus der

Veurtheilung der äußerlichen Verletzung , theils aus der Wichtigkeit und Größe der Ver¬

letzung des knöchernen Schädelgewölees wahrscheinlich werde , daß durch die verletzende

Gewalt auch eine Hirnerschütterung ' veranlaßt Norden sey?

§,5o^

Zur Absägung der Hirnschale wird die Knochensäge ganz wagrecht , ungefähr m

der Entfernung eines halben Zolles von dem obcrn Nande der Augenhöhlen, , auf das Stirn¬

bein aufgesetzt , hier der erste Einschnitt gemacht und derselbe dann zu beyden Seiten , ohne

daß man dabey mit der Säge fest andrückt oder von der geraden Linie abweicht , damit ein

richtiger Cirkelfchnitt gebildet werde , mit der nöthigen Behuthsamkeit so lange in die Tiefe

geführt , bis der Knochen rings herum durchjagt ist , ohne so viel möglich , die darunter

befindlichen Hirnhäute und das Hirn zu verletzen . Gewöhnlich bleiben in der Mitte des

Sttrnbeins und des Hinterhauplstückes des Grundbemcs noch Stellen , wo die Knochen viel

dicker sind , und die ohne mit der Säge tief in die Hirnsubstanz einzuschnciden , nicht durch¬

gesägt werden können ; deese müssen dann besonders mittelst des Meißels und Hammers

vorsichtig g trennt werden . Zst dieß geschehen , so wird die Hirnschale mit dem Hirnschal-

D
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Hebel in die Höhe gehoben , die harte Hirnhaut mit dem Hirnhauta ^Löser davon loßgetrenkt,

und so die Hirnschale vollends abgenommen . Hat man bey der Wegnahme der Schädelkno¬

chen Stellen bemerkt , wo die harte Hirnhaut von der innern Fläche des Schädels bereits

schon getrennt gefunden wurde , so müssen diese besonders angemerkt werden . Bey Kindern

werden die Schadelknochen mit der Knochenscheere oder Knochenzange abgejchnitten , und

meistens wegen des zwischen den Nathen vorhandenen und mit der harten Hirnhaut feftver-

bundenen Zellcngewebes , einzeln weggenommen werden müssen.

§. 5i.

Die abgenommene Hirnschale wird nun untersucht : ob sich Verletzungen an ihr

befindend und welche d mit einer genauen Beschreibung derselben . Bey Nissen , ob sie nicht

bloß scheinbar und vielleicht nur ungewöhnliche Schadelnäthe sind d Ob Brüche , einfache , viel¬

fache d Ob Gegenbrüche oder Gegenspalten , mit oder ohne Niederdrückrmg der Schädelkno-

chcn', in welchem Knochen und in welchem Theile desselben z-' gcgen sind ? Ob die Hirnschale

nicht ungewöhnlich dick oder dünne , ha 'rt und spröde , weich und biegsam , oder sonst krank¬

haft beschaffen ist ? Ob nicht irgend ein Lhttl . mes Knochens aus seiner Lage gewichen,

nach innen eingedrückt , zerbrochen oder 'zersplittert gefunden wird ? und welcher ? Ob keine

Trennungen der Näthe der Kopfrnochen , und welcher , und mit was für Erscheinungen ver¬

knüpft vorhanden sind ? Ob das Äuseinanderwrichen der Schadelnäthe eine unmittelbare

Folge der Verletzung , oder etwa einer andern innern Ursache seyn kann ? Ob eine Knochen¬

verletzung , vorzüglich an jenen Stellen der Hirnschale , wo sich viele Dlploe , oder wohl gar

Höhlen zwischen der äußern und innern Knochentafel befinden , durch beyde Tafeln den

ganzen Knochen , hindurch , oder nur durch eine oder die andere gedrungen ist ? Le die Diploe

zwischen den beyden Tafeln nicht besonders gequetscht gefunden wird ? Oe aus der Beschaf¬

fenheit der naheliegenden festweichen Thcile sich wahrscheinlich schließen lasse , daß die Ben

lctzung der Knochen schon vor oder erst nach dem Tode zugefügt worden?

Bey der Untersuchung der Hirnhäute kommt in Betrachtung : ob nicht schon auf'

der äußern Flache der harten Hirnhaut ergossenes Blut , Blutwasser oder Euer u . s. w. zu

bemerken ist ? Ob keine Wunde oder irgend eine andere Verletzung z geg n ip ? und ob

diese mit der äußern Kopfverletzung in Hinsicht der Stelle , der Art und We .se überein¬

stimmend gesunden wird ? Ob keine Knochensplitter oder andere fremde Körper in rhyen

'
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sti ckend gefunden werden ? Ob die Hirnhäute nicht entzündet erscheinen und in welchem Um-

^ fange ? Ol ) die Gefäße der Hirnhäute mit Blut angefüllt , oder umgekehrt in einem blutleeren

Zustand angetroffen werden ? Ob in den Hirnhäuten Eiterung zugegen ist , wo sich der Eiter

befindet ? Ob an mehreren Stellen der Hirnhäute verbreitet , oder nur auf einer Stelle beson¬

ders angesammelt ? Ob dem Eiter entweder durch die Schädelverletzung selbst , oder sonst

auf irgend eine andere Art ein Ausfluß hätte verschafft werden können ? Ob nicht Brand¬

flecken in irgend einem Lheile der Hirnhäute , und von welchem Umfange vorhanden sind?

Ob durch die Hirnhäute weder irgend eine ergossene Feuchtigkeit , noch sonst etwas Unge¬

wöhnliches durchscheinel?

§. 53.
Nun wird die harte Hirnhaut neben dem Sichelfortsaße , zunächst am vordem

Nande des durchgesägten Hirnschädels , mit der Scheere eingeschnitten , in diese Spalte das

mit einem Knöpfchen versehene Blatt der Scheere eingebracht , und so die harte Hirnhaut

von vor - nach rückwärts , stets neben dem sichelförmigen Blutbehälter bis an den hintern

Rand des abgesägten Hnnfchädels zu beyden Seiten entzwey geschnitten . Eine gleiche Tren-

* nung geschieht sodann in der Mitte guer durch den ersten Schnitt , so daß sie in Lappen

herab gelegt werden kann . .Jetzt wird die Dicke der harten Hirnhaut und das etwa zwischen

ihrerstnncrn Fläche und der Spinnenwebenhaut befindliche stüszige oder geronnene Erzogene

bemerkt ; da ferner die Gefäße ^derlveschen ĤlrMut durch die Spinnenwebenhaut nun deut¬

lich durchschimmern , so kann auch ihr geringeres oder stärkeres Strotzen von Blut , ein vor¬

handenes Extravasat zwischen denselben bestimmt , untersucht und angegeben werden . Sind

was innuer für Verletzungen am Kopfe , die bis in das Hirn eindringen zugegen , so muß

endlich auch die weiche Hirnhaut mit der Pinzette abgcnommen werden , um so die ganze

obere gewölbte Flache der Hirnsubftanz genau untersuchen und bejehen zu können.

§ , 54 .

Um das Hirn selbst genau untersuchen zu können , werden die Gefäße , welche sich

seitwärts aus dem Hirne in den Sichelfortsatz endigen , getrennt ; dieser letztere von dem

Hahnenkamme des Siebbeines mit der Scheere abgelöst , und aus den zwey Halbkugeln des

Hirns nach rückwärts gelegt . Mit den Fingern der linken Hand entfernt man dann die

beyden Halbkugeln etwas von einander und trennt mit dem Messer das feine Zcllengewebe,

welches die innern Flachen derselben da , wo d§r Sichelfortsatz aufgehöet hat , mit einander
D 2
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verbindet , so daß der quere Markbalken in seinem ganzen Verlaufe zum Vorschein kommt.

In der Richtung des Markbalkens , etwas über demselben , werden nun b. yde Halbkugeln

mittelst eines einzigen Schnittes mit dem Hirnmefscr von vor - nach rückwärts abgenommen,

außer es wäre eine Hirnwunde vorhanden , in welchem Falle die Hirnsubstanz schichten-

weise weggcnommen werden muß , um die eigentliche .Tiefe derselben bestimmen zu können,

und es wird ihre Substanz durch verschiedene Einschnitte genau untersucht und beschrieben .'

Hierauf macht man zu beyden Seiten neben der senkrechten Furche des queren Markbalkens,

nach seiner Mitte zu, Einschnitte , wodurch die obern Hirnkammern geöffnet werden , die man

zuerst nach vorwärts , dann nach rück- und abwärts , nach ihrem Verlaufe , wie ihn der ein¬

geführte Zeigefinger - der linken Hand zu erkennen gibt , erweitert . Jetzt besieht man die

Theite der obern Hirnkammern , als : die durchsichtige Scheidewand , die gestreiften Körper,

einen Theil der Sehhügcl , besonders aber das Adergeflecht . Um die dritte Hirnkammer zu

untersuchen , wird die durchsichtige Scheidewand von ihrer Oeffnung , welche nach abwärts

ihre Lage hat , mit den Schenkeln des Gewölbes nach aufwärts durchgeschnitten und zurück¬

gelegt , die innere Fläche der Sehhügel etwas von einander gezogen , wo man dann den

mittleren , vordern und hintern Querbalken und die dritte Hirnkammer , das dreyeckige Blatt , !

das hier die Gewölbe verbindet , und die Zirbeldrüse , welche auf den vier Erhabenheiten auf¬

liegt , deutlich sehen wird-

Z. 55 . ^ ' !
Damit noch die übrigen Theile des Hirns und der Grund der Schädelhöhle unter¬

sucht werden können , muß sowohl das große , als auch das kleine Hirn hcrausgenommen

werden . Dicß geschieht , indem man zuerst die vordern Hirnlappen , versteht sich" oh ne die

harte Hirnhaut , in die Höhe hebt , sowohl den Geruchsnerven , als auch alle die übrigen Nerven,

die von dem Hirne kommen , in der Mitte ihrer Distanz vom Hirne , ferner an dem türkischen

Sattel die innere Kopfarterie und den Trichter des Hirns entzwey schneidet ; sind nun auch

die Mittlern Hi -nlappen aufgehoben , so durchschneidet man zu beyden Seiten nahe an dem

obern Rande des Felfenthciles der Schläfenbeine , ohne jedoch die Blutbehälter zu verletzen,

die Zwerchscheidewand des Hirns , trennt zu beyden Seiten die hier vorhandenen Nerven,

und im Hinterhauptloche das verlängerte Mark mit den Wirbelarterien , und hebt nun das ^

große und kleine Hirn vollends aus der Schädelhöhle . An dem Hirngrunde sind dann

folgende Theile besonders zu untersuchen : die Vereinigung der Sehnerven , der Trichter , die



29

zwey glänzenden Erhabenheiten, die Grundarterie, die Mische Grube, die Schenkel dcö
großen Hirns und das verlängerte Mark. Der große Hirnknoten und das verlängerte Mark
werden senkrecht, das übrige große und kleine Hirn aber in verschiedenen Richtungen durch,
geschnitten.

§. 56 .

An dem Hirne ist zu bemerken: ob dasselbe in seinem Bau und in seiner Con-
sistenz auf irgend eine Weise von dem regelmäßigen(normalen) Zustande abweicht? Wie es
an den Stellen, die unter den etwa vorgekommenen äußerlichen Verletzungen befindlich sind,
sich verhalte? Ob auf seiner Oberfläche zwischen oder in der Substanz des großen oder klei¬
nen Hirns , in eigens krankhaft gebildeten Höhlen, in den eigentlichen Hirnhöhlcn, oder auf
der Grundfläche des Hirns Ergießungen von Blut , Blutwasser, Eiter oder andern Feuch¬
tigkeiten, in welcher Menge, von welcher Beschaffenheitu. s. W. zugegen seyen? Wie diese
Flüssigkeit in Hinsicht auf ihre Ausbreitung sich verhalte? Ob sie nähmlich an einem Orte
beysammen oder an mehreren ausgebreitet und zerstreut gefunden ward? Ob die Gefäße des
Hirns mit Blut überfüllt oder blutleer angetroffen wurden? und ob sich nirgends ein ent¬
zündlicher Zustand oder eine Eiterung wahrnehmen lassen? Ob in den Hirnhöhlen das nach
dem Tode fast immer vorhandene Wasser nur in gewöhnlicher oder in ungewöhnlicher Menge,
oder von ungewöhnlicher Beschaffenheit zugegen ist, oder ganz mangelt? Ob Hirnwunden
mit oder ohne Substanzverlust vorhanden ssrnd̂ wie tief sie eindringen, welche Theile
dadurch verletzt sind? wie sie sich in Bezug auf Entzündung, Eiterung und Brand verhalten?
Ob fremde Körper, verschiedene krankhafte Beschaffenheitenu. s. w. sich in dem Hirne fin¬
den? Ob die innere Grundfläche des Schädels gehörig gebildet ist? Ob keine Spur von

. Ergießung, Trennung der Knochenfügungen, Bruch, Spalt oder sonst einer anderen unge¬
wöhnlichen und krankhaften Beschaffenheit zu entdecken ist? Ob an solchen Stellen, wo mehr
verborgene geheimere Verletzungen in den Grund des Hirns eingedrungen seyn können,
vichts Regelwidriges wahrzunehmen ist?
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m. Kapitel.

Besondere Untersuchung der Mundhöhle , des Halses und des RüEgrades.

. ^ §. 5?.

Wenn schon von Außen in der Gegend der Rückenwirbelsäule irgend Spuren

einer angebrachten mechanischen Gewalttätigkeit vorhanden sind , so muß auch die kunst-

mäßige Oeffnung der Rückenmarkshöhle , welche bey Erwachsenen viel schwerer als bey Kin¬

dern ist , vorgenommen werden . Um dieses zu bewerkstelligen , wird an der mit dem Rückeü

nach aufwärts gelegten Leiche längs den Stachelfortsätzen derjenigen Wirbelbeine , deren

Rückenmarkshöhle man wegen einer schon von Außen sich offenbarenden Verletzung unter¬

suchen will , ein Hauteinschnitt bis auf die Spitzen dieser Stachelfortfätze von oben nach

unten und zu beyden Seiten gemacht , so, daß die allgemeinen Decken , und alle Muskeln , die

zwischen den Stachelfortsätzen und den Querfortsätzen liegen , sehr gut abgelöst werden kön¬

nen . Ist dann das zwischen den Stachelfortsätzen gelegene Band , und die Haut gleiches

Nahmens entzwey geschnitten , so werden mittelst des Meißels und Hammers auf beyden

Seiten die Schenkel der Stachelfortsätze an den zu untersuchenden Wirbelbeinen etwas schräge

von Innen nach Außen behutsam , ohne das Rückenmark zu verletzen , hinweg genommen,

und so die Scheide deö Rückenmarkes bloß gelegt , sodann mit der Piucette aufgehoben , und

mit der Scheere entzwey geschnitten . Bey Kindern unter einem Jahre geht diese Trennung

mit Hülse eines starken Brustmessers oder einer sogenannten Knochenscheere viel leichter

von statten , besonders wenn bey ihnen noch der gespaltene Rückgrad vorhanden ist.

§. 58. -

An dem Rückgrad ist zuerst schon von Außen zu untersuchen : ob an demselben der

Länge nach nicht irgend eine Spur einer angebrachten Gewalt zu entdecken ist ? Ob keine

Wunden vorhanden sind , die , wenn sie auch noch so klein und unbedeutend zu seyn scheinen,

doch immer die größte Aufmerksamkeit verdienen ? Ob daher keirre Blutunterlaufungen oder

andere Spuren von Quetschungen , keine Entzündungen , Eiterungen , Brandstellen , kein

Knochenfraß , und besonders ob keine Verrenkungen und Knochenbrüche der Wirbelbeine vor¬

handen sind ? Welche Wirbelbcine verrenkt oder zerbrochen gefunden worden ? Ob sie eine

bedeutend vollkommene oder unvollkommene ist ? Ob aus der Gegenwart oder Abwesenheit
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von Geschwulst, Entzündung, Ergießung und Blutunterlaufung wahrscheinlich wird, daß diese
Verrenkungen schon vor dem Tode, oder erst nach demselben entstanden sind? Db nicht irgend
ein anderer krankhafter Zustand des Rückgrades, z. B. eine drückeu. dgl zugegen ist?
Don Innen : ob die Wunden und andere Verletzungen bis in die Rüctenmarkcffchelden, und

das Rückenmark selbst, und wie tiefste eingedrungen? Ob keine Ergießungen von Wasser,
Serum , Blut , Eiter, in welcher Menge, und wo sie vorhanden sind?

§- 59.

Die Mundhöhle wird untersucht: ob der Unterkiefer nicht krampfhaft an den Ober¬
kiefer gehalten? Ob keine krankhafte oder andere ungewöhnliche Beschaffenheit, als: Entzün¬
dung, Eiterung, krankhaft gebiloete Entzündungshäute, Brand, oder fremde feste Körper,
als : Werg, Stroh , Heu, Sand , Asche, Tücheru. s. W.; oder Flüssigkeiten, als : Blut,
Wasser, Eiter, Schleim, schäumige Feuchtigkeit, und wieviel davon nach Maß, Gewicht
bestimmt in derselben angetroffen werden? Ob vielleicht die Zunge angeschwollen, blau,
schwarz, zwischen die Zähne emgebissen, verwundet, nach rückwärts gebeugt oder abge¬
schnitten? Ob die Stimmritze nicht verstopft, oder der Kehldeckel ganz offen, oder krampf¬
haft niedcrgedrück' e:scheint? Ob die Zähne nicht ausgeschlagen? Die Thcile des Nachens
nicht von der Lasiseucheu. s. w. ergriffen sind?

§. 60. - -
Von Außen ani Halst ist zu berrrerkerrr^ ob sich keine Spuren irgend einer hier

angebrachten Gewaltthätigkeit als Schnittwunden und besonders.Quetschungen und sugil-
lirte "Stellen , als Folgen eines angewendeten Druckes, oder angelegten Stranges , oder

Würgebandeö finden? Was für eine Aorm und Gestalt diese Eindrücke und Sugillationcn
haben? Ob sich nicht das Würgeband ganz oder nur zum Theile noch am Leichname befin¬
det? Wie tief die Sugillationen cindringen? Ob sich die Gefäße am Halse entweder so
wie der Hals überhaupt angeschwollen, blau durchscheinend, oder; im Gegenthcile einge¬

fallen, und vom Blute leer zeigen? Ob keine krankhafte Veränderung und Beschaffenheit
sich an der äußern Fläche des Halses bemerken laßt?

8- 6t.
Um die nähere Untersuchung des Halses bey einer an demselben schon von Außen

bemerkbaren Spur einer angebrachten Gewalttätigkeit vornehmen zu können, macht man
von der Mitte des untern Randes am Unterkiefer einen Schnitt durch die allgemeinen Decken,
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gerade über den Kehlkopf bis zur Mitte des herzförmigen Ausschnittes am Brustknochen>

dann auf jeder Seite am untern Rande des Unterkiefers bis zw seinen Winkeln einen zweylen,

Damit die allgemeinen Decken in Verbindung des breiten Halsmvskels von den übrigen

darunter liegenden Muskeln getrennt , und diese sammt den zwischen und unter ihnen zrr

beyden Seiten des Kehlkopfes und der Luftröhre liegenden Nerven und Blutgefäßen genau

besichtiget werden können . Die mehr obersiächig liegenden Gefäße sollen , um die tiefer

darunter liegenden genau beobachten zu können , jedes Mahl unterbunden , und dann ausge¬

schnitten werde !». Zuletzt wird dann auch mittelst eines geraden Schnittes die Schilddrüse,

der Schildknorpel , unedle Luftröhre , so weit sie über das Brustbein be -varragt , gepalten,

und die innere Höhle derselben untersucht . Sott noch überdies d - - ^ e Schlund

und die Rachenhöhle genau durchsucht werden ^ so muß ' guaame der

Luftröhre alle Muskeln an der innern Fläche des UnLerkieft . m zum Zun¬

genbein laufen , sammt der Mundhaut trennen , die Zunge mit dem Kmltop .e nach vor¬

wärts ziehen - und so den ganzen Schlund öffnen.

§. 62.

Bey der Untersuchung des Halses soll darauf gesehen werden : ob die hier gele¬

genen Muskeln , und welche an der Verletzung Theii nahmen ? Von welcher Art ihre Ver¬

letzung ist ? In welchem Zustande von Entzündung , Quetschung , Eiterung und Brand

man sie antrifft ? Ob die großen am Halse befindlichen Nervenstämme , insbesondere die

Lungcnnerven , die Zungenschlundnerven , der Beynerve , und die großen sympathischen

Nerven verletzt sind ^ wie und «wo ? Ob die größern am Halse laufenden Blutgefäße verletzt

sind ; als : die Stamme der äußern und innern Kopfschlagadcrn , die Wi -rbelschlagadern;

die äußern oder innern Halsnerven ; wie sie verletzt sind ? Ob ganz entzweygeschrritten-

nur eingeschnitten , oder ob bloß Strcifwunden in einigen Ĥäuten derselben , oder Quetschun¬

gen u . s w vorhanden sind ? Ob nicht die Knorpeln des Kehlkopfs zerquetscht , gedrückt,

zuftmmengeprcßt , verrenkt , oder aus ihren Verbindungen gewichen angetroffen werden?

Ob nicht die Luftröhre auf irgend eine Art , und an welchen Theilen sie verletzt ist ? Eben

dwfts gilt von der Speiseröhre : ob dieselbe , wie und an welcher Stelle , ob hoch oben,

oder tief unten verletzt ist ? Ob sie gänzlich ober nur zum Theile durchschnitten , durchschos¬

sen , gequetscht oder zerrissen und zermalmt ist ? Ob die Verletzungen von vorn oder mehr

seitwärts oder von hinten zu befracht sind ? Ob im Kehlkopfe und ' in der Luftröhre kein
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fremder , von Außen gewaltsam eingebrachter Körper , keine schaumige , schleimige und blu¬

tige Feuchtigkeit sich befindet ? und in welcher Menge ? Endlich , ob nicht an irgend einem

Lheile des Halses ein Bildungsfehler , oder eine andere krankhafte Beschaffenheit sich zei¬

get ? sie mag nun mit der gegenwärtigen Verletzung in Beziehung stehen , oder nicht»

IV. K a p i t e l»

Besondere Untersuchung der Brust»

§. 63.

Bey der äußern Besichtigung der Brust muß zuerst bemerkt werden : ob der Thorax

seine regelmäßige Wölbung hat oder ob er platt und zusammengedrückt ist ? Ob die Haut

auf der Brust glatt , eben und ungefärbt , oder ob sie mit braunen , blauen Flecken ' und

mit geschwollenen Stellen versehen ist ? Ob diese Flecken beym Einschneiden in dieselben

sich tiefer als auf die Oberfläche der Haut erstrecken , und wir tief ? Ob ausgetretenes Blut

unter denselben zu bemerken ist ? Ob sich Verletzungen von Stechen , Schneiden , Hauen,

Schießen oder .Quetschen zeigen ? Ob keine Luft und andere Geschwulst , keine Entzündung,

Eiterung und brandige Stellen " a n"^ M ' MßrmBrllstgewölbe sich wahrnchmen lassen ? Ob

diese Verletzungen bloß die allgemeinen Bedeckungen und die fleischigen Theile des Brust¬

gewölbes betreffen , oder ob sie in die Brusthöhle selbst eindringcn ? Ob die äußern bis in

die Brusthöhle eindringendcn Verletzungen so groß sind , daß sie eine hinlängliche Luftmenge

cinlassen , wodurch die Ausdehnung der Lungen vermittelst der durch die Stimmritze in die

Luftröhre eingedrungenen atmosphärischen Luft verhindert wird ? Bey den nicht eindrin¬

genden müssen jedoch jene Theile , die verletz- wurden , genannt , und es muß hauptsächlich

darauf gesehen werden , ob nicht vielleicht die unter den Schlüsselbeinen hiniaufenden oder

in den Achselhöhlen befindlichen Gefäße , und welche aus ihnen ? oder die Jntercostalgefäße

und wo ? vorzüglich wie nahe oder wie fern vom Rückgrade ? oder die äußern Brustschlag-

Ddern ( aNeriss mammurlae exterrme ) verletzt sind.

§. 6^.

Bey weiblichen Körpern muß noch insbesondere ' untersucht und bemerkt werden »
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ob nicht an den Brüsten und unter denselben , vorzüglich wenn sie groß und hangend sind,

so daß die unterhalb denselben gelegenen Stellen davon bedeckt werden , Wunden , Quet¬

schungen , Entzündungen , Verhärtungen , Eiterungen , Krebsgeschwüre , Brandstellen , u . s. W.

Vorkommen ? In Fällen , wo einige Fragen oder Zweifel über vorhergegangene Schwan¬

gerschaft , Geburt , verlorne Jungferschaft u . d. gl . Vorkommen können , ist die Beschaffen¬

heit der Brüste noch insbesondere genauer anzumerken : ob sie schlaff und hangend , oder

voll , derb und gerundet anaetroffen werden ? Ob Milch in denselben vorhanden ist ? und

von welcher Farbe der Hof um die Brustwarze gefunden wird?
65.

Die Settion der Brusthöhle beginnt man mit ein -mr geraden Schnitt , der in der

Mitte der halbmondförmigen Aushöhlung des Brustbeins anfängt , an der Spitze des schwert¬

förmigen Knorpels endet , und durch die allgemeinen Decken bis auf die Sehnenhaut des

Brustknochens geführt wird . Von der Spitze des Schwertknorpcls wird dann zu beyden

Seiten längs der Richtung der Anheftung des Zwerchfelles ein zwcyter bogenförmiger Ein¬

schnitt bis gegen den Rücken hin , durch die allgemeinen Decken und die Muskeln der Brust

geführt , ohne jedoch die Zwischenrippenmuskeln zu treffen , so daß die Nippe mit ihrem

Knorpel , auf welcher der Schnitt gemacht wurde , deutlich zu sehen ist. Endlich wird von

dem Anfänge des Brustbeins aus , zu beyden Seiten auf den Schlüsselbeinen , und längs

denselben ein Einschnitt durch Haut und Muskeln , bis gegen das Achselgelenk hin , gezo¬

gen . Nun sollen über dem ganzen Brustgewölbe die allgemeinen Decken ssmmt den darunter

liegenden Muskeln abgelöst und gegen den Rücken hin so zurückgelegt werden , daß sich

die Rippen , iyre Verbindung mit den Rippenknorpeln , und dieser letzteren mit dem Brust¬

beine deutlich zeigen.

L. 66 . .

In Hinsicht der Knochen , dre das Brustgewöstbe von allen Seiten bilden , ist zu

bemerken : Ob Verrenkungen oder Zerbrcchnngen derselben , an welchen aus ihnen , und

in welchen .Stellen dieselben Statt finden ? Ob an den Knochen selbst keine krankhafte Be¬

schaffenheiten , als : Knochenfraß ( Eur -ios ) , Knochenbrand ( î ecrosi ^ ) , Knochenauswüchse

(Lixo8to56L ) , krankhaft gebildete Knochenschwielen ( Eaili ) u . dgl . zugegen sind ? Ob Hey

den Verrenkungen und Zerbrechungen die Knochen nicht so aus ihrer Lage nach Innen ^
k

gewichen sind , als daß dadurch das Brustfell oder die Lungen selbst , und bas Rückenmark
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nnt seinen Hauten auf irgend eine Art beschädiget wurden ? Ob der Schwertknorpel

nicht verknöchert , ungewöhnlich lang , an seinem Ende nach einwärts umgebogen , gespal¬

ten , zugespitzt oder sonst aus eine ungewöhnliche Art von der Regel abweichend gefun¬

den wird '?

Z- 67.

Zur Trennung des Brustblattes von den,Rippen bedient man sich eines Knorpel¬

messers , indem damit die Knorpel , wo sie sich mit dem vordem Ende der Nippen vereini¬

gen , zu bcyden Seiten des Brustknochens , jedoch einzeln und behuthsam , nicht mit der

Spitze des Messers nach abwärts gerichtet , getrennt werden . Wären die Rippenknorpeln

hier und da schon in den Verknöcherungözustand übergegangen , so muß der Meißel und

Hammer zu Hülfe genommen werden . Nun wird das Brustblatt , nachdem zuvor das

Zwerchfell so knapp als möglich von den untersten Rippenknorpeln und dem Schwertknorpel,

abgeschnitten worden , von unten nach aufwärts gegen das Angesicht des Leichnams aufge¬

hoben , die Brustfellsäcke und das Zellengewebe des Mittelfelles von den Rippenknorpcln und

dem Brustblatte aögelöst , zuletzt die Gelenkfügung der Schlüsselbeine und die Anhef¬

tung der Muskeln an dem obern Rande des Brustblattcs getrennt , so , daß nun dar, ganz

loßgewordxne Brustblatt hinweg genommen , und bey Seite gelegt werden kann.

'' ^ ' §- 68. . -. ' h

Schon während der sorgfältigen Eröffnung der Brusthöhle ist darauf z« sehen:

ob in der vordem Mittelsellshöhle keine Ergießung von Blut , Eiter , Wasser oder irgend

eine andere krankhafte Beschaffenheit vorhanden ist . Das Ergossene muß mit einem

Schwamme aufgesogcn , und hercmsgeschafft werden . Die Blutergießungen , welcheLvn der

durch die Section veranlagen Verletzung der Schlüsselbeinsvenen , vorzüglich der linken,

und der innern Brustvenen herrühren , sind von den vorigen wohl zu unterscheiden . Eben

so muß die Hintere oder innere Fläche des Bmstknochens mit der Schncnhaut , den Knor¬

peln , u . s. W. aufmerksam untersucht , und das daran bemerkte Ungewöhnliche genau aus¬

gezeichnet werden . Die linke Schlüsselbeinsvene und die Thymusdrüse , welche bey altern

Subjecten viel weniger kennbar ist , als bey jüngern , sind dann noch insbesondere einer

genauem Untersuchung zu unterwerfen : ob sich an denselben keine Verletzung oder irgend

eine krankhafte Beschaffenheit entdecken läßt . Sodann geht man zur Untersuchung der ein¬

zelnen Brustcingewcide über.
E 2
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§. 69.
Bey der besondern Untersuchung der Lungen ist darauf zu sehen , in welchem Zu¬

stande sie sich befinden ? Ob in denselben Wunden zu finden sind ? Ob diese Wunden nur eine

oder beyde Lungen betreffen ? Ob die Wunden nur die Oberfläche der Lungen treffen , oder

ob sie tiefer in dieselben , vielleicht gar bis zur Insertion der großen Lungengefäße eindringen?

Ob und welche großen Arterien und Venen der Lungen verletzt find ? Ob sich die Lungen

mit dem Brustfelle verwachsen , entzündet , vereitert , verhärtet , brandig , gequetscht und

zerrissen zeigen ? wie und an welchem Orte ? Ob keine Ergießung von flüssigem oder geron¬

nenem Blute , von Wasser , Eiter , oder sonst einer Flüssigkeit in der Brusthöhle vorhanden

ist , wodurch die Lungen zusammengedrückt wurden ? und in welcher Quantität ? Ob eine

Berstung oder Zerreißung der Lungen vorhanden ist ? wo und wie tief dieselbe in die Lun¬

gensubstanz eindringt ? Ob keine Windgeschwulst , keine Ueberfüllung der Blutgefäße , der

Lungen mit Blut in Hinsicht der Farbe derselben u. s. W. zu beobachten ist?

8- 70.
Sodann werden die Lungen , wenn sie mit dem Brustfelle nicht verwachsen sind,

eine nach der andern aus ihrem Sacke , nachdem die Luftröhre und das Band an dem hin¬

tern Theile der Grundfläche entzwey geschnitten worden , leicht herausgenommen ; die Ver¬

wachsungen der Lungen mit dem Rippenfelle sucht man mit den Fingern zu trennen , und

wenn dieses nicht mittelst eines gelinden Druckes auf die Lungen geschehen kann , so muß

man das Messer gebrauchen , damit durch eine stärker angewandte Gewalt keine Zerrei¬

ßungen der Oberfläche der Lungen 'substanz veranlaßt werden . Die herausgenommenen Lun¬

gen besieht man sodann überhaupt noch cinmahl , ob sie nicht beyde und insbesondere die

rechte vor der linken , oder umgekehrt vom Blute strotzend und dunkelblau erscheinen ? Ob

die Oberfläche derselben nicht etwa mit einer falschen Haut , mit einer zähen oder sulzigen

Masse , mit einer dunkelrothen , oder dunkel bläulicht gesprengelten Farbe besetzt ist ? Sodann

werden die Lungen an mehreren verschiedenen Stellen eingeschnitten , und es wird dabey

bemerkt , ob dadurch in ihren Zellchcn keine blutige , wässerichte , citerartige oder andere

Feuchtigkeit gefunden wird ? und wie viel ? Ob nicht andere Arten von irgend einer krank¬

haften Beschaffenheit in den Lungen , als : Balggeschwülste , Lungenknoten u . dgl . vor¬

handen sind?
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§. 71-

Ztn dem Herzbeutel von Außen und von Innen , nachdem er zuvor mittelst der

Scheere an seiner vordem Fläche von seiner Anheftung am sehnichten Theile des Zwerch¬

felles bis nach aufwärts , wo er sich an die Hauptstämme der Gefäße am Grunde des Her¬

zens ansctzt , geöffnet worden , untersucht man : ob er ganz frey oder an irgend einer Stel¬

le mit den Lungen , mit dem Herzen ganz oder zum Theil verwachsen , und von welcher

Größe und Farbe er ist ? Ob er nicht verletzt ist ? und wie ? Ob keine Anhäufung von Blut,

Blutwasscr , oder von einer ungewöhnlich großen Menge von Herzbcutelfeuchtigkeit sich in

demselben vorsindct ? Ob er nicht in einem entzündlichen Zustande , oder in dem Zustande

der Eiterung und des Brandes sich befindet ? Oder endlich , ob er nicht etwa , wie man in

seltenen Fällen schon zu beobachten die Gelegenheit hatte , gänzlich fehle?

§. 72 -

Am Herzen wird zuerst untersucht : ob die an demselben befindlichen großen Stäm¬

me der Blutgefäße in regelmäßigem Zustande seyen , oder nicht ? Ob in demselben dann , be¬

sonders in der Lungenarttrienkammer , und im Hohlvenensacke ( in der rechten oder vordem

Herzenskammer und Vorkammer ) keine Anhäufung von flüssigem oder geronnenem Blute'

zu beobachten ist ? von welcher Beschaffenheit und Menge das Blut ist , das mau daselbst

findet ? Ob in dem Herzen und seinen großen Blutgefäßen keine polypösen Concremente ge¬

funden werden ? Ob man das Herz und seine großen Gefäße nicht verwundet , an irgend

einer Stelle geborsten , krankhaft erweitert , verknöchert , entzündet , vereitert und brandig

antrifft ? Wie groß .die Verwundungen an dem Herzen und seinen großen Gefäßen sind,

und ob sie bis in ihre Höhlen selbst , und nahmentlich in welche eindringen ? Ob , und welche

Kranzgcfäße des Herzens dadurch verletzt wurden ? Oder ob die Wunde bloß in die fleischi¬

ge Substanz des Herzens eindrang ? Endlich , ob nicht auch die zum Herzen gehenden Nerven

durch äußerlich angebrachte Gewalttätigkeiten auf irgend eine Art verletzt sind ? Das Her-

ausnehmcn des Herzens aus seinen Verbindungen muß immer , der häufigen und mehr oder

weniger mit Blut angefüllten Gefäße wegen , mit Vorsicht und nach gehöriger doppelten Un¬

terbindung derselben geschehen . Daß auch die übrigen wichtigen Blutgefäße in der Brusthöh¬

le genau untersucht werden müssen , unterliegt um so weniger einem Zweifel , als überhaupt

jedesmahl , so oft ein Extravasat von Blut in irgend einer Höhle des Körpers gefunden

wird , auch die Ouelle desselben aufgesucht , und ausfindig gemacht werden muß.
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Nebstdem muß in der Brusthöhle noch untersucht werden , ob etwa der Speisesaft-

canal ( rluLws t ^ oeamcus ) verletzt ist und wie ? Ob ste keine Ergießung deö Speisesaftes

durch die Wunde in der Brusthöhle , an welcher Stelle derselben und in welcher Quantität

bemerken läßt ? Ob das Zwerchfell verwundet , entzündet , eiternd oder brandig gefunden wird?

wie und an welcher Stelle desselben ? Ob nicht irgend ein Eingeweide des Unterleibes

ganz oder zum Lheil , durch die Wunde des Zwerchfells durchgedrungen in die Brusthöhle

hineinraget , und dasselbe vielleicht zwischen den Wundrändern eingeklemmt ist ? Ob die Zwerch¬

fellsnerven , und die übrigen wichtigen Nerven in der Brusthöhle nicht mit verletzt sind ? oder

sonst auf irgend eine Art gelitten haben ? Ob die Speiseröhre , so weit sie in der Brusthöh¬

le läuft , an der Verletzung Thell genommen hat ? Endlich , ob an keinem Lheile der Brust¬

höhle und ihrer Eingeweide irgend eine krankhafte , oder von dem gewöhnlichen Baue und

sonstigen Zustande abweichende Beschaffenheit gefunden wirb?

V . Kapitel.

Besondere Untersuchung des Unterleibes»

Bey der äußern Besichtigung des Unterleibes muß vor Allem die Abweichung der

Bauchdecken von der gewöhnlichen Farbe und glatten Beschaffenheit ihrer Oberfläche unter¬

sucht und angemerkt werden ; denn es tritt hier oft der Fall ein , daß eine , dem Anscheine

nach unbedeutende äußere Verletzung eine wichtige innere Erschütterung , Quetschung , Zer-

berftung oder Zerreißung der Baucheingcweide verbirgt . Es - müssen daher nebst , den eigent¬

lichen Wunden und andern auffallenden Merkmahlcn wichtiger Verletzungen und ungewöhn¬

licher krankhafter Beschaffenheiten alle ungewöhnlichen Erhöhungen und Anschwellungen genau

bestimmt und untersucht werden : ob sie mngrärzt sind , oder nicht ? Ov sie hart , weich,

schwappend oder elastisch , wie von Luft ausgespannt , an welcher Stelle sie gefunden werden

und in welchem Verhältnis sie mit dem am Leichname schon vorhandenen Grad der Fäul-
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mß stehen ? Ferner müssen alle rothen , braunen , blauen und gelbgrünen Flecken an den all¬

gemeinen Bedeckungen des Bauches genau untersucht werden , wie groß , an welcher Stelle

sie sind ? Ob sie mit einer Geschwulst verknüpft sind oder nicht ? Wie tief sich dergleichen

Veränderungen nach Innen erstrecken , und ob sich beym Einschneiden in dieselben Blutcrgie-

ßungen ( sEusiones ) entdecken lassen ? Ob keine Wunden , von welcher Art , eindringend,

oder nicht eindringend , an welcher Stelle und mit welchen Umständen von Entzündung,

Eiterung , Brand , oder mit einem Dorfalle von verletzten oder unverletzten Baucheingewei-

dcn begleitet sich zeigen ? Wenn Brüche , ( Herrüae ) und Vorfälle , ( keoIUprsu «) sich am

Unterlcibe finden , so müssen diese in Hinsicht auf ihren Sitz , ihre Größe und Beschaffenheit

genau beschrieben werden . Ob an den männlichen Geschlechtsteilen und in der Nähe dersel¬

ben keine krankhafte Beschaffenheit oder keine Spuren von Quetschungen und andern Ver¬

letzungen zu finden sind ? 7 .

§. ?5.
Am weiblichen Leichname müssen , besonders wenn es sich um die Beantwortung

der Fragen über Jungferschaft , Schwangerschaft und vorhergegangene Geburt handelt , die

äußeren Geschlechtsteile und die Gegend des Unterbauches noch vorzüglich untersucht wer¬

den : Ob der Unterleib gespannt , ausgedehnt ist , und an welcher Gegend ? Ob die bemerkte

Geschwulst schwappend , wie von Luft ausgedehnt , oder wie ein fester Körper anzufühlen

ist ? Ob der Unterleib üb ^rchrmpt enre- d^»»- Llr»stärrde ^ angemessene Wölbung hat ? Ob die

Haut desselb en welk , faltig , mit narbenähnlichen Runzeln versehen ist ? Ob die äußern

Schamlefzen erweitert und schlaff , aufgedunsen oder geschwollen , eng und derb sind ? Ob

das Scheidenhäutchen ( lernen ) entweder eyförmig oder halbmondförmig , oder ganz un°

durchbohrt vorhanden ist ? oder ob an seiner Statt die , myrthenförmigen Karunkeln zu sehen

sind ? Wie sich die Nymphen , und die Clitoris verhalten ? ' Ob das Schanibändchen ( b> 6-

nulum ) ganz zugegen , ob es zerrissen oder verschwunden ist ? Ob das Mittelsteijch nicht

verletzt ist?

§. 76.

Bey den mehr nach Innen liegenden Geschlechtstheilen : Wie sich die Mutterschei - .

de verhält ? Ob in derselben sich keine blullge , schleimige oder eiterartige Feuchtigkeit be¬

findet ? Ob sie an geschw ollen , umgekehrt oder vorgefallen , zerrissen , eng , derb und mit Run¬

zeln versehen , oder weit , schlau und geebnet sich der Muttermals verhält : ob



tief in die Scheide herabragt , oder ob er hoch steht , und schwer zu erreichen ist ? Ob der

Bärmutterhals weich , kurz , dick und wulstig , der Muttermund völlig geschlossen oder offen,

weich , schlaff , geschwollen , gekerbt und ob die Querspalte des Muttermundes in eine zirkel¬

runde Form verändert ist , oder nicht ? Ob an den genannten Geschlechtsteilen oder in der

Nähe derselben nirgend etwas Krankhaftes zu bemerken ist?

8- 77-

Um die Eröffnung der Bauchhöhle vorzunehmen , macht man durch die allgemei¬

nen Decken , von der Spitze des Schwertknorpels an gerechnet , in der Richtung der wei¬

ßen Bauchlinie bis zum Nabel , einen geraden Einschnitt ; nun lenkt man das Instrument

in einer halbzirkelförmigen Krümmung an der linken Seite um den Nabel , und setzt dann

den Schnitt unter dem Nabel wieder in einer geraden Richtung längs der weißen Bauch-

linie bis zur Vereinigung der Schambeine , durch Haut und Fetthaut , bis auf die wer-

ße Bauchlinie selbst fort . Der Querschnitt geht vom der Mitte der Lendengegend , d. i. zwi¬

schen der größten Convexitat der falschen Rippenknorpel und der größten Erhöhung des

Kammes des Darmbeines , von beyden Seiten bis zum Nabel hin , so daß er nahe unter

dem Nabel in den ersten geraden langen Schnitt einfällt und bis auf die Scheide des äu¬

ßern schiefen und die sehnichte Haut des geraden Bauchmuskels reicht . Nun faßt man die

weiße Bauchlinie mit dem Haken , spannt sie so viel als möglich in die Höhe , und durch¬

schneidet dieselbe sammt dem Bauchfelle in der Richtung des ersten Hautschnittes ; die Sei-

Lenschnitte geschehen auf eben diese Art durch die Bauchmuskeln und das Bauchfell so weit

in die Lendengegend , als der guere Hautschnitt reicht ; beyde aber mit der äußersten Vor¬

sicht , daß die darunter liegenden Eingeweide nicht verletzt werden . Die vier Lappen werden

so weit als möglich zurückgeschlagen , so daß der Nabel aus der Spitze des rechten obern

Lappens zurückbleibt , nachdem zuvor das aus der ehemahligen Nabelvene entstandene runde

Leberband untersucht , und nahe am Nabel abgelöst worden . Daß auch bey der Eröffnung

der Bauchhöhle den etwa vorhandenen Wunden mit dem Schnitte ausgewichen und das durch

die Svction Ergossene mit Schwämmen aufgesogen werden muß , versteht sich von selbst.

8- 78»

Bey der Untersuchung des Innern der Bauchhöhle im Allgemeinen ist zuerst der

Grad von Fäulniß , der im Unterleibe angettoffen wird und jede Abweichung irgend eines

der in derselben befindlichen Theile in Hinsicht auf Lage , Gestalt , und andere von den ge'
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sukrden Z -stände unterschiedene Beschaffenheiten genau anzumerken . Bey der Besichtigung

jedes einzelnen Lheil ŝ muß vorzüglich auf die größere oder geringere Blutmenge in den Ge¬

fäßen desselben geachtet , und bestimmt werden , ob sie vom Blute ungewöhnlich strohend

oder blaß und blutleer 'angetroffen werdend Ob kein Blut , Eiter , Wasser , Harn , Spei¬

sedrei) , Speisesaft , Koch und andere Feuchtigkeiten in die Höhle des Unterleibes ergos¬

sen gefunden werden ? welche dann nach Maß und Gewicht und sonstiger Beschaffenheit genau

bestimmt , und oft sogar chemisch untersucht und bestimmt werden müssen . Sodann unter¬

sucht man die einzelnen Eingeweide , und zwar insbesondere:

§ 79 -

Die N ' tze ( Omenbrr ) , und das Gekröse ( ^ esettbsirrrrr )) , ob sie verletzt , vorge¬

fallen , eingeklemmt oder zerrissen und verwickelt sind , und wie ? Ob ihre großen Blutge¬

fäße Theil an der Verletzung nahmen d Ob beyde Eingeweide sich nicht in einem Zustande

von Entzündung , Eiterung , Brand oder faulicher Verderbniß . befinden ? Ob sie keine

krankhaften Beschaffenheiten , Anschwellungen , vorzüglich der Gekrösdrusen , Verhärtungen,

Geschwüre u . dgl . in ihnen wahrnehmew lassen ? Ist dieß geschehen , so hebt man das gro¬

ße Netz in Verbindung , mit dem querlaufenden Gnmdarme in die Höhe , und legt es aus

die zwey obrrn zurückgeschlagenen Lappen der Bedeckungen des Bauches , um die Gedärme

u. s« w . untersuchen zu können.

^ § - 60.

Bey der Untersuchung des Magens hat man zu sehen : Ob er teer oder voll und

womit er angefüllt erscheinet ? Ob die Vorgefundenen enthaltenen Substanzen als giftartig,

verdächtig und einer nähern chemischen Prüfung zu unterziehen sind ? Wie viel das in ihm

Enthaltene an Maß und Gewicht beträgt ? Ob er in einem entzündlichen , eiternden , oder

brandigen Zustande sich befindet ? Ob er an - oder durchgefressen , zerrissen oder verwun¬

det ist ? an welcher Stelle ? Ob die Wunde groß oder klein , mit oder ohne eine Quetschung

durch alle Häute desselben durchdringend oder nicht , mit oder ohne Verwundung der bedeu¬

tenden Blutgefäße des Magens ? Ob der Magen , als er verwundet wurde , voll , oder leer

war?  Ob sich keine Würmer in demselben befinden , und von welcher Art?  Ob sich aus den

Umständen schließen lasse , daß die Verletzung des Magens mit einer heftigen Erschütterung

der Magen - und Zwergfellsncrven verknüpft gewesen ? Ob sich an den Magen nirgends

eine ungewöhnliche Verengerung oder Erweiterung desselben , eine Verdichtung seiner Häu-

K
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Le , Verschließungen der Magenmündungen , oder was immer für andere krankhafte Be-

schaffknheiten zeigen ? Ob sich keine Ergießungen aus dem verwundeten Magen in die Bauch - ^

höhle gebildet haben ? Von welcher Menge und Beschaffenheit dieselben sind?
§. 81.

Die Gedärme werden untersucht : ob sie leer oder angefüllt sind ? und womit?

Ob sie in ihrer gewöhnlichen Lage , oder irgend wo davon abweichend untereinander ver¬

wickelt , krampfhaft zusammengezogen , entzündet , untereinander verwachsen , brandig , ei¬

ternd , bis in ihre Höhle eindringend oder nur durch einige Häute verwundet , zerrissen , oder

gänzlich entzweygeschnitten gefunden werden ? An welchem Theile des Darmcanals sich die¬

se Beschaffenheiten zeigen ? Ob sie in ihren Höhlen an einigen Stellen verengert , verwach¬

sen , oder umgekehrt ungewöhnlich erweitert erscheinen ? Ob sich ein künstlicher Atter gebil¬

det hat ? Ob die Darmwunde nur einfach oder mit Ouetschungcn und andern Nebenverle-

tzungen verwickelt ( eoinxlicssitt ) ist ? Ob sich keine Ergießungen aus den verwundeten Gedär-

men in die Bauchhöhle gebildet haben ? und von welcher Menge und Beschaffenheit ? Ob

keine Würmer und andere ungewöhnliche oder krankhafte Erscheinungen sich in oder an den

Gedärmen zeigen ? Bey dem geringsten Verdachte cinsw gffchehenen Vergiftung wird auch der

ganze Darmcanal ausgeschnitten , das darin Enthaltene herausgensmnwn , aus das genaue¬

ste untersucht , und die innere Wand der Gedärme besichtig t werden n ^ sen , wie im nächsten

Kapitel ( § . 99 u . s. ) ausführlicher vorgkschncberr ist.

§ . 62.

Bey der Leber und der Milz ist zu sehen : Ob diese Eingeweide in ihrem Bau , in

ihrer Farbe , in ihrer Lage , Größe und Eorrsistenz nicht von d . m regelmäßigen Zustande

abweichet ? Wenn sie verletzt sind : ob die Verletzungen nur ihre Oberfläche treffen , oder

ob sie tiefer in die innere Substanz und wie tief sie emdringeu ? Ob durch diese Verletzun¬

gen die großen Blut - und andere Gefäße gelitten haben ? und ins ! esond-ere welche ? Wie

sich Leber und Milz in Hinsicht auf Quetschung , Entzündung , Eilc .ung und Brand ver¬

halten ? Ob sie nicht als Folge einer von Außen auf den Unterleib angebrachten Gewaltthä-

tigkeit geborsten oder zerrissen sind ? Und ob der Riß sich bis . zu ihren großen Blutgefäßen

und in denselben hinein erstreckt ? Ob in Fällen dieser Art keine besondere n.ü -be oder andere

krankhafte Beschaffenheit dieser Eingeweide zugegen war , wodurch vielleicht eine größere

Geneigtheit zu Berstungen oder Zerreißungen veranlaßt werden.



§. 83 .

Ir , Hinsicht der Gallengefäße ist insbesondere zu bemerken : ob die Gallenblase

und die Gallengänge nicht von ihrer gesundheitsgemäßen Beschaffenheit abw'eichen und wor¬

in ? Ob die Gallenblase nicht ganz fehlt ? Ob sie viel oder wenig Gatte und von welcher

Beschaffenheit enthalte ? Ob keine Gallensteine , keine krampfhaften Zusammenschnürungen

der Gullengänge um dieselbe , kein entzündlicher , vereiterter oder brandiger Zustand in den

Güll -.mgefäßen wahrzunehmen ist ? Wenn Verletzungen an diesen Theilen vorhanden sind,

muß genau unterschieden werden : ob die Gallenblase , der Blasengang (äuetus

der Übergang ( äucdus lie ^ radicus ) , oder der gemeinschaftliche Gallengang (äüerus

ciaoloelor laras) , davon getroffen wurde ? Bey vorhandenen Ergießungen von Galle in die

Bauchhöhle muß man untersuchen und bestimmt angeben , wohin sich die ergossene Galle ei¬

nen Weg gebahnt hat ? Und ob Spuren von Entzündung oder einer andern nach-theMgen

Wl -knng davon an jenen Baucheingeweiden , die davon berührt wurden , zu beobachten sind?

Ob die Gallengänge nicht etwa verwachsen sind ? Und welche aus ihnen ? Oder ob vielleicht

eine mechanische Zusammenpreffung derselben durch krankhaft gebildete Geschwülste Statt

findet.

§. 84,
Ln d« Balichi Echkldr üjc ( pLncrsss ) ist zu untersuchen ! oh sie selbst in ihrer

Substanz , oder ihr Ausführungsgang nicht verletzt sind , und wie ? Ob mit oder ohne Er¬

gießung des pancrea .tischen Saftes ? Ob sich keine Verhärtungen , steinigte Concrcmente^

kein entzündlicher Zustand oder andere krankhafte Beschaffenheiten an denselben befinden?

Ob der Speisesaft » Gang ( ciraetias tlioraeieuÄ , cliilifterris , rtzoejadaeuluin

längst ftines Verlaufes nicht verletzt ist ? Und ob sich, keine Spuren einer Ergießung aus

demselben zeigen ? In welcher .Menge und Beschaffenheit ?.

§. 85 ,

Bey den zur Absonderung des Harns dienlichen Werkzeugen .muß man sehen : ob

die Nieren und Nebennieren in Bezug auf ihrer Lage , Gestalt , Größe , Farbe , Structur und

Beschaffenheit von der gewöhnlichen Norm abweichen oder nicht ? Ob sie entzündet , eiternd,

brandig , mit Verhärtungen und steinigten Concrementen behaftet angelroffen werden ? Ob

und wie sie verletzt sind ? Ob nur an ihrer äußern Oberstäche , oder mehr nach .ihrem in--

nern Nande zu , Lief in ihre Substanz oder bis in ihre Höhlen ? Hauptsächlich , ob ihre gro-
F 2
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ßen Gefäße entweder vor ihrem Eintritte in die Nieren , oder in der Nicrenfubstanz selbst

Theil an der Verletzung nehmen ? Ob die Nieren gequetscht oder geborsten gefunden wer-

den und wie wo »", der Riß sich in ihre Substanz erstreckt ? Ob im Falle einer Nierenetterung

die Möglichkeit einer Deffnung nach Außen vorhanden war oder nicht ? Ob keine Ergießung

von Blut und Harn in die freye Bauchhöhle oder in das die Niereh und Nebennieren um¬

gebende Zellengewebe , und in welcher Menge geschehen sey?

36 .

Eben so müssen noch die den Har «: aussondernden Werkzeuge , zu denen die Harn¬

leiter und die Harnblase gehören , insbesondere untersucht werden , nähmlich : ob die Harn¬

leiter von ihrer gesunden und nalurgcmäßenen Beschaffenheit in nichts abweichen ? Ob sie

weder durch Steine oder sonst auf eine andere Art verstopft , verengt , erweitert , entzündet,

vereitert , u . s. w . sind ? Ob sie keine Verletzung mit oder ohne Ergießung von Harn er¬

litten haben ? Das uahmliche ist auch as der Harnblase zu beobachten und überdieß noch:

ob an derselben keine Quetschung , keine Bcrstung oder Zerreißung vorhanden ist ? Ob Hey

Verwundungen alle Häute det Blase bis in ihre Höhle , oder nur einige derselben verletzt

sind ? Ob ihre großen Schlagadern mit Theil an der Verletzung nahmen ? Ob die Verletzung

an der Harnblase eine solche Stelle einnimmt , daß dem ausflicßendcn Blute und dem Har¬

ne kein Ausweg außerhalb dcs Kö pers verschaft werden konnte ? Ob die Ergießung in die

Bauch , oder in die Beckenhöhle geschah ? An welcher Stelle derstlben ? Wie viel das Ergos¬

sene beträgt , vor? welcher Beschaffenheit es ist?

§ 87.
Nicht weniger Aufmerksamkeit erfordert die Untersuchung der Zeugunastheile b 'y

männlichen Lerchnamen . Man muß sehen , in welchem Zustande sich die Hoden best' den ? Ob

sie nicht auf irgend eine Weise krankhaft verändert oder vorletzt si^d , uao wü ? Oa sie nicht

gequetscht , entzündet , eiternd , brandig , verhärtet , u . ft w . gesunder : werden '? OodieSa-

mcngesäße ( Vo .83. entweder nur außerhalb oder vielleicht sogar auch inner¬

halb der Höhle des Unterleibes verletzt sind ? Ob die Samenölr .ßchen nicht verletzt sind,

und in welchem Zustande sie sich überhaupt befinden.

§ 83.
Bey dem weiblichen G schlechte ist zu unterst ehen : ob sich die Bärmutter im ge¬

schwängerten oder ungeschwangcrterr Zustande befindet ? Wie groß ihre Ausdehnung ist ? Ob



ihre Höhle eine solche dreyeckige Form hat , so, daß ihre Ränder nach Innen oder nach Aus

für zu-convex sind ? Ob also hieraus erhelle , daß sie schon geschwängert gewesen sch? Ob

die Bär -mutter nicht mit den naheliegenden Theilen verwachsen ist ? Wie sich ihre Substanz-

vcrhält ? Ob in ihrer Höhle weder Blut , Wasser , Eiter , noch die Huntersche Membran , noch

ein Ey mit einer Leibesfrucht , oder ein Mutterkuchen ganz oder nur Stücke desselben , und

an welcher Stelle der Bärmuttter angewachsen , oder eine Mola , ein Polyp , eine verfaulte,

versteinerte Frucht , oder sonst irgend eine fremdartige Substanz enthalten ist ? Ob die

Bärmutter an ihrer innern oder äußern F 'äche verletzt ist ? und wie ? Ob sie nicht gebor¬

sten , umgebeugt , vorgefallen u s. w. gesunden wird ? Ob eine oder die andere dieser Ver¬

änderungen nicht vielleicht als Folge einer gewaltsamen Ablösung der Nachgeburt , oder

sonst einer rohen und ungeschickten Behandlung bey der Geburt anzusehen wäre ? Ob keine

Entzündung , Eiterung , kein Brand , kerne Verhärtungen und krebsartigen Geschwüre an ihr

zu bemerken sind ? Endlich , ob die Bärmutter nicht vielleicht gar amputirt ist ? und daher

gänzlich fehl : ? in welchem Zustande sichere Muttertrompetcn und die Eyerstöcke befinden?

Ob entzündet , eiternd , brandig , skwrhös , wassersüchtig oder sonst kcankhaftveräudcrt ? Ob

sie keine Leibesfrüchte enthalten ? > -- / M'

8- 69-
Ist der zu sicî ende^weibliche Leichnam wirklich der einer Schwängern , so, daß man

schon vor der gerichtlichen Leichenschau den schwängern Zustand,derselben wußte unbekann¬

te : so muß nach den bereits bestehenden allerhöchsten Normalien ohnehin schon früher , so¬

bald man nur immer eine gegründete Wermuthung des Todes der Schwängern hat , die

Operation des Kaiserschnittes durch einen geschickten Wundarzt , nach den Regeln der Kunst,

wie an einer lebenden Person so bald als möglich gemacht werden , um vielleicht noch die

Frucht zu retten und am L ben zu erhalten , oder dieselbe doch wenigstens dem christli¬

chen Hicchengebrauche g maß taufen zu können. Waren aber - diese Vorschriften nicht frü¬

her , noch vor der e^ enil -chen gerichtlichen Leichenschau befo?gt worden , so muß wenigstens

bey derf -' tben sogl.nch das erste Augenmerk darauf gerichtet wer ' en , bevor noch irgend eine

andere Untersuchung vorgenommen wird . Uebrigens muß in einem jed-n Falle , in welchem

eine Leibesfrucht in der BLrm -vlter gefunden wird-, sie mag noch gerettet werden können

oder nicht , die Lage derselben , ihre Größe , ihr Gewicht , die M -r 'mahle ihrer grö ^ -rn od. r

geringere Reise , der Grad und die Zeichen der Fäulniß , die an oersewm nschciaen , d- .n
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eine jede Abweichung vom naturgemäßen Zustande , die man an derselben findet , genau auf-

gesucht und beschrieben werden.

§. 60 .
Endlich sind noch die Verletzungen , und was immer für krankhafte Zustände der

großen im Unterleibe befindlichen Blutgefäße , Nerven und Neroengeflechre , mit ihren Er¬

scheinungen , genau anzugeben . Eben dieß giit auch von den Verletzungen jeder Art , die an

der knöchernen Grundlage der Bauch - und Beckrnhöhle , nähmlich den Lendenwirbelbeinen

und den Beckenknochen wahrgenommen werden . Auch ist in Fällen , wo Leichname von

Schwängern untersucht werden , oft eine genaue Ausmessung der Beckenhöhle nach ihren

verschiedenen Durchmessern nothwendig ; besonders wenn es darauf ankömmt , über schwere

Geburtsfälle ein Urtheil abzugebcn.

§ > 9 »-

Sind an den obern oder an den untern Extremitäten Wunden , Quetschungen,

Verrenkungen , Knochenörüche und andere Verletzungen vorhanden , so müssen auch die

Gliedmassen an den verletzten Stellen genau anatomisch untersucht <und die gefundenen Ver¬

änderungen beschrieben werden . Zu diesem Zwecke sollen die allgemeinen Bedeckungen , dann

die Muskeln an der verletzten Stelle , jedoch im einem größern Umfange und nach der Rsch-
i

tung derVerletzung schichtenweise gehörig präparier , und hinweg genommen , die Muskeln,

Arterien , Venen und Nerven gehörig besichtiget , an den verletzten Knochen dieBeinhaut ab¬

geschabt , und die Art des Bruches , so wie bey Verrenkungen , die Ar ^ kek Verrenkung,

mit allen ungewöhnlichen und krankhaften Veränderungen und Beschaffenheiten , die an den¬

selben zum Vorschein kommen , aufgefaßt und angemerst werden.

§ . 92.

Sind alle Lhcile eines Leichnames gehörig untersucht , und ist die eigentliche To¬

desursache mit ihren Ncbenumständen und Bestimmungen aufgefunden und gehörig erörtert

worden , so wird das von dem Arzte ausgenommen ? Obductionsprotokoll ( § . 16 ) noch ein

Mahl vorgelescn , und ist daran nichs mehr zu ergänzen oder zu berichtigen , so werden die

sämmtlichen herausgenommenen Eingeweide der verschiedenen Höhlen des Körpers wieder

an ihren Ort und so viel möglich in ihre ĝehörig .' Lage gebracht , und die die Höhlen schlie¬

ßenden allgemeinen Bedeckungen mittelst eines doppelten gut gewichsten Fadens und einer

zweyschneidigen Nadel kunstmäßig durch die Kirschnernaih , so, daß nur die Harrt <keineswegs
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aber auch die Fetthaut durchstochen wird , zusarnnrerigenähet . Hierauf wird die Leiche . mit

kaltem Wasser und Schwamme von allem Unrathe gereiniget , und zur Beerdigung hingelegt.

vi . Kapitel.

Besondere Regeln , welche bey der Untersuchung der mit dem Verdachte einer
Vergiftung Verstorbenen zu beobachten sind.

§. 9Z.

Der Verdacht einer vor sich gegangenen Vergiftung findet Statt ; wenn ein vor¬

her ganz gesunder Mensch nach dem Genüsse irgend einer Speise , eines Getränkes , nach dem

Gebrauche eines Arzneymittels oder überhaupt nach irgend einem Einwirken einer giftigen

oder als solcher verdächtigen Substanz bey den verschiedenen Gewerben , Manufactmen

u . s. w . von heft -gerf-Anfg llen , als Erbrechln , Cardialgie , Colikschmerzen , blutigen oder

unblutigen stinkenden Durchfällen mit Stuhlzwang , Ohnmächten,Convulsi 'onen , Wahnsinn,

Betäubung u - dgl . , ohne daß man die Einwirkung irgend einer andern Krankheitsursache

offenbar mit Recht beschuldigen könnte , plötzlich ergriffen wird ; wenn der Tod unter be¬

ständiger schnell fortschreitender Zunahme der Zufälle plötzlich , unter Convulsi 'onen , kalten

Schweißen , oder apopls kLisch erfolget ; wenn der Leichnam sehr schnell in Fäulnkß übergeht ,

wenigstens schneller , als man es zufolge der Beschaffenheit der Jahrszeit , und der Witte¬

rung vermachen sollte , und wenn dieses schnelle Faulen mit einer großen Aufgedunsenheit

des Körpers , mit verschiedenen Verunstaltungen der Haut oder Oberfläche des Leichnams

überhaupt und andern ungewöhnlichen Erscheinungen verknüpft zu fty » pflegt z oder im Ge-

genlheil , wenn der Leichnam ungewöhnlich lang der Verwesung wiedersteht , die Gliedmas¬

sen an ihm biegsam bleiben , sein Absehen sich entweder gar mcht verändert , oder die Ver-

ändkruvZ doch von der Artist , daß sie nicht die Erscheinungen der Faultuß, .sondern ir¬

gend etwas Ungewöhnliches zeiget . '
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§ - 94 '

Bey der gerichtlichen Untersuchung einer Leiche , bey welcher der Verdacht einer

vorausgegangenen Vergiftung eintritt , hat sich der Arzt vor Alllm genau nall ) den ^^ i^ ^

len , die dem Tode vorhergingen , bey den Anverwandten und Angehörigen des Verstorbe¬

nen , dann auch besonders bey jenem Arzte , welcher den Erkrankten behandelt hat , und beym

Priester , welcher ihm beygestanden ist , zu erkundigen , und sich auf diese Weise von der Art

der Vergiftung zu unterrichten , dem erster » soll auch noch außerdem eine schriftliche Kran¬

kengeschichte , und vorzüglich die Angabe der gereichten Arzneymittcl abgefordert werden , weil

dieses die Beurtheilung des in den Eingeweide » Enthaltenen sehr erleichtert . Hat die Ge¬

richtsbehörde entweder durch die frühere eigene Aussage des Verstorbenen vor seinem Tods

oder durch Zeugenaussagen und Verhörsprotokolle hierüber schon vorläufig einigen Aufschluß

erhalten , so soll sie nicht anstehcn , ihm dieselben voraus mit ;urhellen , uwd ihm überhaupt

über die nöthigen Aufschlüsse , die ihm bey seiner Untersuchung leiten können , in di ? gehö¬

rige Kenntniß zu setzen. — Vergiftungen mit ansteckenden Giften bey sporadisch oder epi¬

demisch herrschenden Krankheiten gehören nicht hierher ; sondern sie sind vielmehr ein Gegen¬

stand einer pathalogischen , als einer gerichtlichen Seclion.

8 > v '>-

Ist man aus den dem Tode vorhergegangenen äußerst heftigen Zufällen entzünd¬

licher Art , auf welche die Zufälle des Brandes schnell folgen , für den ersten , oder aus den-

silben Zufällen , die nur in einem geringen Maße und nnNttKm rangwltngen Verlauf

Statt haben , für den zweytcn oder dritten Grad einer Vergiftung durch scharfe -ätzende

Gifte zu schließen berechtigt : so hat man Zuerst die sämmtlichen Veränderungen , die äu«

ßerlich am Körper wahrgenommeri werden , sie wögen nun Folgen der Entzündung , des

Brandes , der Faulniß , oder irgend einer andern veranlassenden Ursache seyn , genau zu un¬

tersuchen , und mit allen ihren Umständen und Modifikationen zu bemerken ' Insbesondere

aber müssen noch die Nasenhöhlen , die Mund » und Racheichöhle , 'der Ausgang des Maftdarms,

die weibliche Scham u . s. w . untersucht ; die Veränderungen durch Entzündung und Brand,

die man an diesen Theilen , als ungewöhnlichen Wegen , auf denen ebenfalls giftige Stoffe

an oder in den Körper gebracht werden können , und die fremdartigen Substanzen , die man

in den Höhlungen derselben antrifft , aufgesucht und beschrieben , die letzter » aber noch über-
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dieß in einem dazu tauglichen Gefäße bis zur nähern Untersuchung gesammelt und aufbe-

wahret werden.

Z. 96.

Hat man aus den dem Tode vorhergegangenen Zufällen von einer anfänglich

sehr heftigen Erregln g . auf die dann bald eine gänzliche Etschlaffung , Ermattung , und un¬

ter convulsisischen Erschütterungen oder unter apoplectischen Zufällen der Tod folgte,

die Vermuthung von einer durch betäubende Mittel hervorgcbrachten Vergiftung : so muß

man schon bey der Untersuchung des Leichnames von Außen besonders auf die Wirkungen

und den Grad der bereits imverhältnißmäßig schnell eingetretenen Fäulniß , auf die gro¬

ßen roGn fugillirken Stellen an der Haut , auf das aufgetriebene , rothe , braune , blaue

und verzehrte Angesicht mit halb geöffneten Augen , auf das Strotzen der venösen Gesäße

am Halse , und an den Gliedmassen mit den Spuren der anfangendcn Fäulniß in denselben,

aus den aufgelösten und ganz flüssigen Zustand des Blutes im ganzen Körper sein Augen¬

merk richten . .

§. 97 »

Endlich in Fällen , wo man aus den vorhergegangenen Zufällen von heftigen Ko¬

liken , von Lähmungen an den Extremitäten u . f. w . auf starke Gaben der sogenannten

zusammenz -eyr' nden Ettchtê inöbefondere des Bleyes , oder aus den bekannten allmählich fort¬

schreitenden Störungen , und dann gänzlichen Mangelnder Verdauung und der Ernährung,

aus hartnäckigen Leibesverftopfungen , asthmatischen Beschwerden u . dgl . , auf eine langsa¬

me Vergiftung durch wiederhohlte kleine Gaben von Bley zu schließen berechtiget ist , hat

man nach der äußern Besichtigung bey der Section besonders darauf zu achten : ob sich

nicht ein leichter entzündlicher Zustand , morsche oLer gar brandige Stellen im Magen,

Md in den Gedärmen finden ? Ob überhaupt die Blutgefäße dieser Eingeweide in einem

Zustande von Ueberfüllung sind ? Ob Zusammenschnürungen einzelner Stetten des Darmca¬

nals angekroffen werden ? Z » welchem Zustande die Bauchspeicheldrüse ( ? ancreas ) , das

Gekröse ( Ni - LEnrerlrim ) , die Speisefaftgefäße (Ha cliMsiei -a ) und die von ihnen

gebildeten Gekrö . d. üsen ( Oiarjlluiae inesenberLLae ) gefunden werden ? Ob sie nicht

entzündet , eiternd , angeschwotten , verhärtet sind ; von welcher Beschaffenheit man die

übrigen Eingeweide , besonders die Leber , die Milz und die Lungen antrifft.

G
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§. 9Z.
Bey der Section selbst hat man in allen Vergiftungsfällen ganz vorzüglich auf

den entzündlichen oder brandigen Zustand der Luftröhre , des Luftröhrenkopfes , deö Schlun¬

des , des Magens und des ganzen Darmcanales zu sehen , den Ort und den Grad der Ent¬

zündung und des Brandes in diesen Theilen genau zu bemerken und zu beschreiben . Auch

die übrigen , von den ersten Wegen entfernt gelagerten Eingeweide , als : die Lunge , das

Herz , die Leber , die Milz , die Nieren u . s. w . , welche ebenfalls bey Vergiftungssüllen nicht

selten entzündete , brandige , oder schon sehr in Fäulniß .übergegangene Stellen oder andere

krankhafte Erscheinungen zeigen , sind in der Hinsicht nicht weniger 'auf das genaueste zu un¬

tersuchen ; bey dem Herzen ist noch insbesondere die Menge und Beschaffenheit des Blutes

in demselben und seinen großen Gefäßen , in Hinsicht auf Farbe , Flüssigkeit und Gerinnung

desselben zu beschreiben . Zluch die Hirnhäute und das Hirn , indem sich hier oft Anhäu¬

fungen von Blut in den Blutgefäßen derselben , oft auch wirkliche Zerreißungen und Er¬

gießungen von Blut und Blutwasser äußern , müssen jedes Mahl einer genauen Untersuchung

unterzogen und es muß das Vorgefundene in dem Fundscheine ausdrücklich ausgezeichnet und

beschrieben werden.

§. 99-
Der Magen und die Gedärme fordern noch überdies ? die besondere genaueste

Untersuchung . Zu diesem Ende wird zuerst der Magen sowohl an seiner obern Mündung

(Magcnschlund , Garäikr ) , als auch an seiner untern ( dem Psörtn ^ ,ll ^ ^ 6rn5 ) doppelt un¬

terbunden , und an beyden Stellen zwischen den einzelnen Unterbindungen entzwey geschnit¬

ten , das große und kleine Netz von ihm abglöst herausgenommen , in ein Gefäß gelegt,

dann von Außen an seinem ganzen Umfange , und nachdem er ferner zuvor an seiner vor-

dern oder obern Wand ausgeschnitten worden , auch an seiner innern Flache genau unter¬

sucht . Eben so wird der Darmcanal am Mastdarme unterbunden , abgeschnitten , von dem

Gekröse abgelöst , in einem Gefäße gan -z der Länge nach ausgeschnitten , und sowohl von

Außen als von Innen auf das genaueste untersucht.

§ . 100.

Bey der Untersuchung des Magens und der Gedärwehat man vorzüglich auf den

entzündlichen und brandigen Zustand , auf die Ausdehnung derselben , und ob ihre G säße

mit Blut überfüllt sind , zu achten , den Ort und den Grad der Entzündung und des Dran-
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des in diesen Thcilcn, . die Abschalungen der Innern Haut des Magens , die man in den

Flüssrgkeittn , die er enthält , zuweilen schwimmend findet , die Zusammenschnürungen , An-

fr . ssungcn , Durchlöcherungen , Verdichtungen oder Einschrumpfungen der Häute , und die

leckere wenig zusammenhängende Consistenz der einzelnen Stellen im Magen , besonders an

Mündungen derselben und in den Gedärmen , genau zu bestimmen und anzumerken . Findet

sich im Magen und dem Darmcanale in der darin enthaltenen wässerigen oder blutigen

Feuchtigkeit irgend eine mineralische Substanz , entweder zerstreut in Pulverform , oder in

Klümpchen bcysammen ; oder findet sich, auch die Spur eines solchen Pulvers nicht , und wird

nur durch die verhergegangenen Zufälle , und die anatomisch - pathalogischcn Erscheinungen

an der Leiche der Verdacht einer Vergiftung durch Mineralgifle , besonders durch ätzende ,

wahrscheinlich , so muß die genaue .von einem bewährten und hierzu berufenen Ehemikeran-

gestellte chemische Untersuchung der aufgesundenen im Magen und den Gedärmen enthaltenen

verdächtigen Substanzen veranlaßt werden.

§. 101.
Besteht das im Magen Ausgefunvene entweder aus noch ganz rohen , oder erst

nur zum Lhcil vcrdauten PslanZenfubstanzen , so müssen diese nach ihrer Gestalt , ihrer Far¬

be , ihrem Gerüche , Consistenz u . s. w . so genau als möglich untersucht , und bestimmt wer¬

den , ob die vorgtssundenen mehr oder weniger veränderten Pflanzensioffe ein . r von jenen

P stanzen ähnlich sehen h^ re^Twnn scha rfe« b^ äu bereden oder unter die zugleich

scharfen und betäube : den Pflanzengifte zu rechnen pflegt , und od die an dem Verstorbenen

vor und nach dem Lode beobachteten Wirkungen denselben zugeschrieben werden können . In

Fällen aber , wo sich nichts dergleichen Unterscheidbares im Magen und den ^Gedärmen fin¬

det , wo aber dcch eine große Wahrscheinlichkeit eurer Vergütung durch scharfe Pflanzengif¬

te zugegen ist , kann man einem Lhiere etwas von dem im Magen und dem Darmcanale ge¬

fundenen Gemengsel zu fressen geben , um von den Wirkungen , die man darauf an dem

Lhiere wahrnimmt , auf jene , die an dem Menschen beobachtet wurden , zurückschließen zu

können , was aber jedes Mahl nur mit der größten Behutsamkeit , und mit der gehörigen

Rücksicht auf die Unterschieds zwischen den individuellen organischen Beschaffenheiten des

Körpers eines Menschen und der zum Versuche gewählten Lhierfpecics geschehen

darf.

G 2



§. 102 .

Sowohl das bsy Vcrgistungsfällen im Magen Enthaltene , als auch überhaupt eine

jede andere verdächtige Substanz , von der man vermuthen könnte , daß sie als Gift auf den

Verstorbenen eingewirkt habe , muß jedes Mahlcmer genauen Untersuchung , undbeyMine¬

ralkörpern auch einer chemischen Prüfung unterzogen werden . Zu welchem Ende a ) eine

im Magen oder in den Gedärmen gefundene puloerartige Substanz sorgfältig von den

Wänden der Eingeweide abgekratzt , herausgenommen , in ein eigenes reines gläsernes oder

porzellanenes Gefäß gethan , versiegelt , mit i bezeichnet und zur fernern Untersu¬

chung , die auf der Stelle nicht sogleich geschehen kann , mitgenommen wird , d ) Eben so ver¬

fährt man mit allem dem flüssigen öder Breyartigen , was man sonst noch in dem Magen

und in den Gedärmen , vorzüglich den Dünnen , vorfand , und bezeichnet es mit 2 .

e ) Auch das Wasser , womit man den Magen und die Gedärme auswusch , soll besonders

gesammelt , auf die uähmliche Art zu Versuchen aufbewahrt und mit k̂ ro . 3 bezeichnet

werden . 6 ) Kann man das , was der Vergiftete vor seinem Tode ausgebrochen hat , erhal¬

ten , so soll auch dieses und das , was man aus den Tüchern , mit welchen es von der Er¬

de , oder von den Dielen aufgewischt worden , mit kochendem Wasser ausspülen kann , in ei¬

nem eigenen mit 4  bezeineten und gehörig versiegelten Gefäße aufbewahren ; da¬

mit man , wenigstens in solchen Fällen , wo die Menge der in dem Magen und den Ge¬

därmen gefundenen giftigen Substanz zu gering ist , auch mit diesem eine nähere Untersu-

chung anstellen , und daraus etwas beweisen könne , e ) Endlich nruß ^ uch die Wohnung

des Vergifteten genau durchsucht werden , ob sich etwa nicht irgend etwas Verdächtiges in

Gläsern , Schachteln , Papieren , Speije - und Trinkgefchirren , in der Küche , im Keller u.

s. W. findet , damit dann dasselbe von dem gerichtlichen Arzte , Iheits um ferneres Ueb . l

zu verhüthen , ( Heils auch um daraus vielleicht näheren Aufschluß über die Art und Weise der

Vergiftung auSzumitteln , dem Gerichte zur sichern Verwahrung übergeben , oder zur ge¬

nauen Untersuchung gebraucht werde . Diese Substanzen wären im lehtern Falle auch wieder

zu versiegeln und mit ^ iio . 5 . zu bezeichnen . Zuletzt , wenn die im Magen rorsinstichen

Substanzen weujg betragen , und doch wegen vorhandener Entzündung und anderer Umstand

de der Fall sehr verdächtig ist , so soll auch der zerschnittene Magen selbst versiege !: in ei¬

nem Gefäße aufbewahret , und dem Chemiker zur Untersuchung zngest . llt werden.



§. lo3.

Wenn , wie ( § . 101 ) gesagt worden , bzch Vergiftungen mit vegetaLilischeu Stof¬

fen nur durch den Geruch , den Geschmack und durch das Gesicht in Hinsicht auf Form,

Farbe , u. s. w . über die Natur und Beschaffenheit der im Magen und den Gedärmen ge¬

fundenen , noch unverdauten Substanzen geurtheilt werden kann ; so darf im Gegentheil

Hey Vergiftungen mit Mmeralkörpern jedes Mahl nur die chemische Zergliederung oder

Prüfung entscheiden , durch welche man nicht nur bemüht seyn muß , auszu-

Mitteln , was das eigentlich für ein Mineralkörper war , der einer giftigen Wirkung

beschuldiget wird , sondern auch , ob er in einer solchen Quantität gebraucht ward,

daß er die ihm zugeschriebenen Wirkungen auch wirklich hervorgebracht habe . Der¬

gleichen chemische Untersuchungen können , da sie eine große Genauigkeit , verschiedenes Ge-

räth und vielen Zeitaufwand erfordern , nicht auf der Stelle gemacht werden , sondern eS

soll zu Häuft bey voller Muße , am besten vereinigt , mit einem geschickten , von der Gerichts¬

behörde zu benermenden Apotheker , im Beyseyn einer Gerichtsperson geschehen . Dabey ist

über immer die Vorsicht zu gebrauchen , daß nicht aller Vorrath zu diesen ersten Versuchen

verwendet , sondern jedes Mahl und von einer jeden Gattung ein Ueberrest gelassen werde,

der , wenn es nothwendig seyn sollte , zur fernern Prüfung an die Obrigkeit gut verwahrt

und versiegelt c1W ^ «d^ wer ^ ^ muß . -— Der Hauptgegenstand dieser chemischen Unter¬
suchung ist immer enLwederdas ^ ulver ' unter i - ( A 102 ) oder die Flüss 'gktiten un¬

ter 2 und 3 - Nur wo das erstere mangelt , und von den beyden letzter » zu wenig

vorhanden ist , wird auch die Flüssigkeit unter Î io . /^ untersucht ; hingegen die Untersuchung

von 5 dienet hauptsächlich nup zur Vergleichung der Resultate der andern voraus-

gegangentn Untersuchungen . Da nun Arsenik , Sublim at , Kupfer und Brechweinstein d !e

üblichsten giftigen Substanzen aus dem Mineralreiche sind , mit denen Unglücksfälle

der Art gewöh - ltch Vorkommen , so muß die Untersuchung vorzüglich auf die Entdeckung

dieser vier Stoffe gerichtet seyn.
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vn . Kapitel.

Besondere Regeln , welche bey der Untersuchung der Leichname todtgsfundencr

mugeborner Kinder zu beobachten sind.

§. 10 4»

Bey einem jeden todtgefundenen ncugebornen Kinde hat sich der gerichtliche

Arzt vor allen Dingen davon zu überzeugen , daß wirklich kein Leben mehr in dem Körper

desselben scy ; sodann soll er sich , wenn es möglich ist , um verschiedene Vorausgegangene

Umstände erkundigenund das , was er hierüber erfährt , anmerken , um daraus zur

Aufklärung des Jhatbestandes dienliche Resultate zu ziehen . Hierher gehört : ob von der

Zeit , der Art und Weise der Geburt des Kindes etwas bekannt ist ? Wenn dieß Ist : ob

cs eine Erstgeburt war ? Ob bey der Geburt keine beträchtliche Blutung oder andere un¬

gewöhnlichen Zufälle eintraten ? Ob die Geburt lange oder kurz dauerte , oder vielleicht

wohl gvlr Plötzlich erfolgte ? In welchem Zustande sich die Mutter vor , während und nach

der Geburt befand ? Ob das Kind nach der Geburt geschrien , seine Augen unv Gliedmas¬

sen bewegt , Nahrung zu sich genommen , des Harnes und Kindspechts sich entlediget ha¬

be ? Ob bey der Geburt keine andere Person gegenwärtig war und auf irgend eine Art Hü l,

fe leistete ? Welche Personen dieß waren ? Und in welchem Verhältnisse sie zur Mutter

stehen?

K. io5.

Kann von den ( § . 104 .) angeführten vorausgegangenen Nebenumstanden der

Geburt nichts in Erfahrung gebracht werden , so muß man wenigstens doch zu erforschen

bemüht seyn ', wann und wo der Leichnam zuerst gefunden wurde ? Ob er bekleidet , ver¬

hüllt oder eingepackt war ? Und wie ? Und ob er gegenwärtig noch in demselben Zustan¬

de ist , oder ob etwas , und was daran verändrrt worden ? Ob er unter freyem Himmel,

oder in der Erde oder im Wasser , oder an welchem Orte und unter welchen Umstanden

er sonst gefunden wurde ? Sodann ist darauf zu sehen : ob die herrschende Jahrszeit und

Witterung warm oder kalt , trocken oder feucht ist ? Ob der O . t , wo der Körper gefunden
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ward , und derjenige Mittelkörper , der ihn zunächst umgab , ein solcher ist , der die Fäulniß

begünstiget , befördert oder verzögert.

§ . 106.

Hierauf hat der untersuchende Arzt an dem todtgefundcnen Körper die vorhan¬

denen Spuren von Fäulniß zu beobachten und anzumerken , in welchem Grade , und an

welchen Stellen sich dieselben finden , nähmlich : ob ein Leichengeruch , und wie stark oder

schwach derselbe zu bemerken ist ? Ob der Körper aufgedunsen erscheine ? Ob das Lbechäut-

chen sich abschälet ? Ob die Farbe der Haut grün , gelb , blaubraun oder sonst mißfarbkgkst?

Ob die Fontanellen am Kopfe sich auch ohne Spur einer äußern Verletzung eingesunken

zeigen ? Ob der Näbelstrang welk , stinkend und leicht zerreißbar ist ? Ob das Muskel-

fleisch welk und breyicht erscheinet ? Ob nicht wohl gar schon entweder der Kopf , oder eine

und die andere von den Gliedmassen sich bey einem mäßigen Ziehen vom Rumpfe trennen

oder endlich auch von selbst schon durch die Fäulniß abfallen?

§ . 107.

Zunächst kommen die Zeichen der größeren oder geringeren Reife des Kindes in

Betrachtung : ob es nähmlich vermag derselben als ein unreifes , als ein frühzeitig gebor»

nes , oder als ein vollkommen r eifes und in dieser Beziehung auch als ein lebensfähiges ( vikalis)

zu erklären sey ? ^ eŝ n- ^ ^ kinbiestw Hinsicht die Länge und das Gewicht des ganzen

kindlichen Körpers zu bestimmen . Dann ob die Haut am ganzen Körper , vorzüglich aber

im Gesichte dicht , weißröthlicht von Farbe , vom darunterliegenden Fett ausgefüllt , wie

gepolstert oder im Gegentheile gefaltet und eingeschrumpft erscheinet , so , daß das Gesicht

alt , gleichsam greisenähnlich aussteht ? Ob insbesondere die Oberhaut fest , glatt und dicht,

oder aber sehr zart , dünne und durchsichtig ist ? Ob die Nägeln an Händen und Füßen

hart und vollständig gebildet , oder nur weiche , dünne , noch nicht bis zur Spitze der Fin¬

ger und Zehen reichende , häutige Blättchen sind ? Ob das Kopfharr schon ziemlich lang

und stark , oder dünne und kur ; , oder gar nicht vorhanden ist ? Ob die Ohren feste Knor-

pelschkiben , oder dünne , weiche Plüschen , mit lockern zarten Ohrläppchen sind ? Ob die

Muskeln und Knochen der Gliedmassen oie gehörige Festigkeit , Größe , Länge , Dicke und

Rundung haben , oder nicht ? Ob die Große des Kopfes zum Körper , und die Größe der

Fontanellen zum Kopse das gehörige Verhaltniß haben ? Ob die Nabelschnur fest , dick,
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saftig und stark , oder dünne , saftlos und - schwäch gründen wird ? Ob bcy einem K 'nds

des männlichen Geschlechtes die Hoden sich bereits im Hodensacke , oder noch im Unkerlei¬

be befinden ? ^ -
§. ô8.

Ein anderer Gegenstand der Beobachtung ist : ob das Kind in asten ft ' nen einzel¬

nen Sheilen , so weit sich dieses aus der äußern Besichtigung bestimmen läßt , die regelmä¬

ßige Bildung habe , oder ob Abweichungen von derselben Statt finden ? Und welche ? Ob

diese Abweichungen etwa nur von der Art sind , daß sis weiter keine bedeutende Störung

in den zum gegenwärtigen und fortgesetzten Leben nothwend ?gcn Dcnichtungen veranlassen,

und daher bloße Mißbildungen (vesoEirLdech oder wohl gar nur MutLermähler

vi ) genannt zu werden verdienen ? Ader im Gegentheil , ob dieje Aowm-chungen so wicy-

lig sind , daß sie entweder die Lebensfähigkeit des Kindes oder die Möglichrcir der mensch¬

lichen Ausbildung und Vervollkommnung aufheben , und das Kind deswegen unter die ei¬

gentlichen Mißgeburten im medicinnch - gerichtlichen Sinne gezählt werden müßte ? Wie

z. V . bey einem Mangel des Kopfes , des Hirnes u . dgl.

§ . 109.

Mit der größten Genauigkeit muß ferner untersucht werden : ob sich nicht irgend¬

wo am Körper Spuren einer von Außen angebrachten Verletzung zeigen ? Jndbeson >. lre , 00

sich keine Wunden , entzündete oder gequetschte Stellen , Knochenbrüche u. s. W. finden?

Ob die braunen und blauen Flecken , die man von Außen am Körp ^ Et ^ ffL, wahre Blut¬

unterlaufungen , oder vielleicht Folgen einer vorausgegangenen schon im Mulierleile lilit-

tenen Krankheit , oder die gewöhnlichen sogenannten Lodtenflccke sind ? Was sich besonders

aus dem Unterschiede zu erkennen gibt ? Ob beym Einschneiden in di . se Flrcken sich wirklich

stockendes oder ergossenes Blut findet , oder nicht ? Wie die Farbe der Haut beschaffen ist ?

Ob regelmäßig , oder dunkler gefärbt als , gewöhnlich oder ungewöhnlich bleich und wachs-

farben , wie dieß beym Tode durch eine Verblutung der Fall , zu seyn pstegr ? Ob die Cu-

gillationen , die man am Kopfe findet , mit den etwaigen Nachrichten über die Art und

Weise der Geburt des Kindes zusammen stimmen , und aus den dabey vorgekornmer -cn Um¬

ständen zu erklären sind ? Ob die Fontanellen , besonders die große erhaben , oder frage-

fallen gesunden werden ? Ob sich Sugillationcn , Entzündungen oder andere Spuren eines
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Stiches oder Druckes daran zeigen ? Ob am Munde , an der Nase , an den Ohren , am

After , an den Geschlechtstheilen irgend eine Spur von Gewaltthäkigkeit wahrzunehmen ist?

Ob sich am Nückgrade nichts Verdächtiges , keine Sugillationen , kein entzün ' lichcr Zu¬

stand , keine Verrenkungen , kerne Spuren von feineren Verletzungen , z. B . durch das

Einstccken einer Nadel u . dgl . . zwischen zwcy Wirbelbeinen , an den Fontanellen und den

Mäthen der Schädelknochen befinden ? Ob am Halse sugillirte Stellen , als Folgen eines

angebrachten Druckes , eines angelegten Stranges u . s. w . zu sehen find ? Und ob diese

Sugillationen gleichförmig , oder ungleichförmig , mit Äbschälung der Oberhaut oder ohne

dieselbe Vorkommen ? Ob das Gesicht braunroth und aufgctrieben ist , oder nicht ? Ob die

Nabelschnur von der Nachgeburt getrennt ist , oder nicht ? Nahe am Leche des Kindes , oder

weit davon entfernt , und wie nahe , oder wie weit ? Ob sie abgeschnitten oder abgerissen

ist ? Ob sich Sugillationen oder ein entzündlicher Zustand an ihr zeigen ? Ob sie unterbun¬

den oder nicht unterbunden gefunden wurde ? Ob in ihren Gesäßen noch Blut enthalten ist,'

oder nrcht?

H no.
Bey der näheren Untersuchung des Kopfes ist hauptsächlich zu sehen : ob die

äußeren Bedeckungen regelmäßig beschaffen , nicht ungewöhnlich mit Blut angefüllt , oder,

davon leer sindT^ D ^ LL̂ ier^vorsindigen braunen und blauen Flecken wahre Blutunterlau-

sungen , und nicht etwa solche sind , wie man ffe öfters nach schweren Geburten , als die

Folge derselben , an den Köpfen der ncugebornen Kinder an trifft ? Ob die Knochen des

Kopfes ihre natürliche Beschaffenheit haben , oder nicht ? Besonders ob keine Eindrückungen,

Spalten , Risse , oderBrüche darin sind, , und wie weit sich diese erstrecken ? Wie die be¬

nachbarten Stellen an den Knochen - Verletzungen beschaffen ^ sind ? Ob man daraus nicht

etwa aus einen Bildungssehler in dec Knochensubstanz oäälsicauoriis ) zg

schließen berechtiget wäre ? Nach geöffnetem Schädel müssen vorzüglich jene innern Lheile

sorgfältig untersucht werden , welche in Hinsicht ihrer Lnge den schon von Außen beobach¬

teten Spuren einer angebrachten Gcwaltthätigkrit entsprechen ? dann auch jene Stellen,

wo besonders geheimere und feinere Arten von Verletzungen Sratt fluten tonnen , als : un¬

ter den Fontanellen , am Siebdeine , an der Gegend des Gehö . grnges , an den Schläfen . .

Ferner ist zu bemerken , ob m den Gefäßen und Biutbehalter des Hirnes und feiner

H
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Häute sich vici oder wenig Blut , oder ob sich in oder an ihnen irgend eine andere Feuch¬

tigkeit findet ? Ob der Bau des Hirnes und der Hirnhäute in allen seinen LheAen ^ egelmä-

ßig ist , oder davon abweiche , oder auf irgend eine Weise krankhaft beschaffen oder eigent¬

lich verletzt ist ? Worin die Abweichungen und Verletzungen bestehen ? Ob die Verletzungen

tief in das Hirn emdringen , und wie tief ? Ob wichtige Gefäße oder Blutbehälter verletzt

sind , und welche ? Ob in den Hirnhöhlen sich eine angesammelte Feuchtigkeit befindet?

Zn welcher Menge und von welcher Beschaffenheit ? Endlich ob sich auf der Grundfläche der

Hirnhöhle nichts Ungewöhnliches und Regelwidriges zeiget?

8- m-
Bey der besondern Untersuchung und Zergliederung des Mundes , Rachens und

Halses , die man nie unterlassen darf , ist zu sehen : ob nicht Verletzungen zu bemerken sind,

und welche Lheile sie getroffen haben ? Ob die hier befindlichen Gefäße vom Blute nicht

mehr oder weniger angefnllt , oder davon entleert sind ? Ob nirgens ein entzündlicher

Zustand zu entdecken , und derselbe nicht die Folge einer vorausgegangenen mechanisch ein-

wirkenden Schädlichkeit ist ? Ob der Mund , Rachen , Schlund , die Speiseröhre, - er Kehl¬

kopf und die Luftröhre regelmäßig beschaffen , oder auf irgend eine Art verengert , oder

durch eine Anhäufung von Schleim , eine rückwärtsgeschlagene Zunge u . dgl . verstopft

find ? Over sich vielleicht künstlich hrneingebrachte Stoffe,  als : Werg , Erde , L>troh , Mist

u . s. w . darin finden ? Ob bey Fällen , wo man eine Erstickung vermuthet , sich kein

wässriger oder blutiger Schaum im Munde , im Halse und in - Luftröhre  be-

findet?

§. 112.
Bey der speciellm Untersuchung des Nückgrades ist zu bemerken : ob sich nicht

die Zeichen einer an den Wirbelbeinen , besonders des Halses , angebrachten mechanischen

Gewaltthätigkeit vorsiriden ? Und wenn dieses ist , wie die Gewalt gewirkt hat?  Sind

Verrenkungen der Wicbslbeine zugegen , so muß besonders aus die Gegenwart oder Ab¬

wesenheit von Blutunterlaufungen an der verrenkten Stelle sowohl von Außen , in den

die Rückenmarkvhöhle bildenden und bedeckenden Theilen , als auch im Rückrnmarke selbst

und seiner Bekleidung sorgfältig geachtet werden ; weil solche Verrenkungen erst auch nach

dem Tode entstanden seyn können . Wunden und entzündete Stellen am Nückgrade , vor-
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züglich am aber » The » , deksllbn , i» t er Halkg ^ küt erfordern eine genaue Prüfung und

Aufmerksamkeit , da sic auf feine schwer zu entdecke,ide Werlctzungcn des Rückenmarks,
- . B . durch Nadelstiche u. dgl. hindcvtrn können-

115 »

Zuerst wird nun die Bauchhöhle eröffnet und dann untersucht : ob die Eingeweide

des Unterleibes ihre regelmäßige Lage , Farbe und Beschaffenheit haben ? Oder ob , wo

und wie sie davon abweichen ? Ob in Fällen , wo entweder nur eine Neigung zur Fäulnlß,

oder wirklich schon ein bedeutender Grad derselben eingetreten ist , diese an den Bauch-

eingeweidcn durch Geruch , Farbe und Consistenz in die Sinne fällt ? Ob die Gefäße in

der Bauchhöhle mit Blut angefüllt , oder von demselben leer angetroffen werden ? Ob

inLbesondere die Nabelgefäße offen oder verschlossen, mit Blut angefüllt oder blutleer sind?

Ob die in der Leber giwöhnliche Zertheilung der Nabelvene in zwey Neste und der Ursprung

der Nabklschlagadern aus den Eeckenarterien regelmäßig ist , oder nicht ? Ob in der Harn,

blase Harn enthalten ist , und wieviel ? Oder ob sie vom Harn leer gefunden wird ? Ob

der Larmc na ! Kwdspech euthälr , wie viel , und in welchem Theile desselben ? Ob , wenn

der Darmcanal entzündet oder brandig gefunden würde , das daun Enthaltene durch eine

chemische Untersuchung keine giftige Substanz zeiget ? Eine besondere Aufmerksamkeit ver¬

dienet die Untn ^ cĥ urg^der^größeln oder geringer « Wölbung des Zwerchfelles : ob dasselbe
nähmllch mit feinem sehnichte ^MslsUpunue hoch »uch  ww Brusthöhle hinein-

rage , oder schon mehr flach nach abwärts gegen die Höhle des Unterleibes hcrabgesenkt

ist ? Es muß dabey so genau als möglich die Stelle in der Brusthöhle , mit welcher die

höchste Wölbung des sehnichten Mittelprrnctes des Zwergmuckelö parallel steht , nach der

Anzahl und Ordnung derRippen bestimmmt werden^ und .mau-^ersuche, ob sich das Zwerch¬

fell durch einen gelinden Druck mit dem Rücken der Hand noch weiter gegen die Brusthöhle,

hinauf drücken lasse, oder nicht?

§114.

^Bey der besonder» Untersuchung der Brust muß vor allem die äußere Gestalt der¬

selben berüchsi'chtiget werden , ob sie gewölbt und erhaben , ooer flach und pluttgedrückt er«

scheinet ? Nachdem man aber die Brusthöhle mit sorgfältiger Vermeidung jeder Verletzung

der tn ihr enthaltenen Eingeweide geöffnet hat,  so muß zuerst auf die Lage der Brusiein-

H 2
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geweide , als : der Thymusdrüse , der Lunge und des Herzens gesehen werden . ZnsbeM-

dere ist der Umfang der Lunge zu berücksichtigen : ob sie nähmlich klein un- xzu ja m m en ge¬

fallen , an den Rückenwirbelbeinen liegen , folglich nur einen kleinen Raum in derBrusthöh-

le einnehmen , oder ob sie ausgedehnt die Brusthöhle ausfüllen , und linkerseits die Ser-

tentheile des Herzbeutels bedecken ? Sodann kömmt zu untersuchen und zu bemerken : ob

nicht irgend eine krankhafte Beschaffenheit in der Brusthöhle , als : Speckgeschwülste , ein

ungewöhnlich großes Herz , Schlagadergeschwülste , Brustwaffersucht, , eine Ansammlung von

Eiter , Blut , Luft u . dgl . zu beobachten ist?

^§. ii5 . .
Nun werden die Lungen sammt den Herzen , nachdem man sie von den vor¬

her unterbundenen großen Gefäßen und der Luftröhre getrennt hat , auS der Brusthöhle

herausgenommen , vom Blute mit Wasser gereiniget , und untersucht ; in Hinsicht auf ihre.

Farbe : ob diese braun , blau , roth oder weißliche ; in Hinsicht auf ihre Eonsistenz und E !a-

sticität : ob diese , wie bey einem andern durch und durch festen Eingeweide beschaffen , oder

davon verschieden ist ; in Hinsicht auf ihre gesunde oder krankhafte Beschaffenheit : ob sie

nicht etwa mit Knoten , EiLersäcken , Schleimanhäufungen , Ueberfüllungen mit Blut,

Wasseransammlungen u . s. w . versehen sind ? Endlich auch in Hinsicht ihrer frischen oder

schon in Mulniß übergegangenen Beschaffenheit : ob sie den faulen Geruch , die bläuliche

Mißfarbe , eine breyichte Consistcnz und längst den Einschnitten der Lungenlappen , Reihen

von Lustbläschen im Zellengewebe haben ?

Z. n6.
Sodann werden die Lungen , noch mit dem Herzen verbunden , in ein hinläng¬

lich tiefes und geräumiges , mit reinem nicht erwärmten Wasser angesülUes Gefäß sanft

aus die Mitte des Wassers gelegt , so daß sie darin ihrem rigenthürnlichen Gewichte nach

frcy schwimmen , oder niedersinken können . Dabey beobachtet man nun genau , ob die Lun¬

gen mit dem daran befindlichen Herzen,im Wasser schwimmet , oder zu Boden sinken ? Ob

sie langsam oder plötzlich zu Boden sinken ? Ob nicht etwa ein Theil derselben und wel¬

cher ? oben auf dem Wasser zu zögern scheint , oder ob sie nach allen Theilen gleich ganz -

und gar medersinken ? Ob sie nicht in der Mitte des Wassers im Gefäße schwebend bleiben,

oder ganz den Boden des Gefäßes erreichen ? — Hierauf trennt man das Herz , nebst
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feinem Herzbeutel von den Lungen , wiederholt mit den Längen allein den nähmlkchen Ver¬

such , und bemerkt vorzüglich : ob bey einer Veränderung der Lage der Lungen im Wasser

dieselben leichter oder schwerer r iedersinken , oder ob vielleicht ein bestimmter Theil derselben

immer oben auf schwimmt , und nur von einem andern Scheite beständig niedergezogen wer¬

de ? Welcher Theil der Lungen dieses fey ? Man trenne nun beyde Lungen von einander,

wiederhohle den nähmlichen Versuch mit jeder Lunge besonders, , bemerke genau , ob sich

beyde im Wasser gleich verhalten , oder von einander abweichen und worin ? Ob diese Un¬

terschiede die rechte oder linke Lunge betreffen ?

§. ir ? -

Hierauf zerschneide man jede Lunge einzeln in mehrere Stücke , ohne jedoch die

Stücke von beyden mit einander zu verwechseln , und beobachte : ob beym Zerschneiden ein

knisternder oder zischender Schall gehöret werde , der durch das Hervordringen der Luft

aus den LuftMen solcher Lungen , die bereits geathmet haben , bewirkt wird ? Ob aus den

zerschnittenen Lungen viel oder wenig oder gar kern Blut , und von welcher Beschaffenheit,,

schaumig , oder nicht , aüsstieße ? Ob sich Luftbläschen auf dem Wasser zeigen , wenn man

einzelne Stücke der zerschnittenen Lungcn unter dem Wasser ausdrückt ? Ob beym Zerschnei¬

den in der Substanz der Lungen keine krankhafte Beschaffenheit , Verhärtungen , Eiter,

Anhäufung Mw -Schirsm ^u^ dgl . gefunden wird ? O8 die einzelnen Stücke der Lungcn mr
Wasser schwimmen, , oder dann HU Buden lMkew?'" -glrtch , wie die ganzen

Lungen verhalten ? Oder ob nur einige schwimmen , andere aber zu Boden sinken , und

welche ? Ob von der rechten , oder von der linken Lunge ? — Außer den Lungen

bringe man dann auch noch andere Eingeweide , als : die Leber , die Milz , das Herz u . s.

w . ganz und Stückweise zerschnitten ', ins Wasser und bemerke : ob auch diese schwimmen

oder nicht ?

§ . 118.

Endlich ist noch genau zu untersuchen und anzumerken : ob in den großen,

besonders venösen in der Brust gelagerten Gesäßen und in den Höhlen des Herzens viel

oder wenig oder gar kein Blut enthalten ist ? Wobey aber zugleich die Theile

des Herzens , und diejenigen Blutgefäße , die in dieser Hinsicht eine eigene Beschaf-
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senheit zeigen , ausdrücklich bestimmt und genannt werden muffen . Zuletzt muß auch

das Herz genauer untersucht und davon angemerkt werden : ob sich aid oder in dem¬

selben keine ungewöhnliche außerordentliche Erscheinung oder krankhafte B^ chaffenheit

zeiget ? Ob das eysörmige Loch und der Schlagadercanal noch mehr oder weniger

offen , letzterer mit geronnenem Blute angefällt , oder aber leer gefunden werden?
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